
70. Jahrgang Ausgegeben zu Düsseldorf am 14. Dezember 2016 Nummer 40

Glied.- Datum  I n h a l t  Seite
 Nr.

1112  6. 12. 2016  Neuntes Gesetz zur Änderung der gesetzlichen Befristungen im Zuständigkeitsbereich des Ministe-
20061  riums für Inneres und Kommunales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1052

2031 6. 12. 2016  Gesetz zur Neuregelung des Gleichstellungsrechts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1052
223
2251 

205  6. 12. 2016 Viertes Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen  . . . . . . . . . . . . . . . . 1061

2060  6. 12. 2016 Drittes Gesetz zur Änderung des Ordnungsbehördengesetzes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1062

2128  6. 12. 2016 Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen 
Krankheiten (PsychKG) und zum Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 
(KHGG)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1062

300  6. 12. 2016 Gesetz zur Änderung des Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1066

70  6. 12. 2016 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Industrie- und Handelskammern im Lande Nordrhein-
Westfalen (IHKG)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1067

7102  6. 12. 2016 Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Förderung des Mittelstands in Nordrhein-Westfalen (Mittel-
standsförderungsgesetz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1067

73  6. 12. 2016 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Vergabe von Subventionen nach Landesrecht (Landes-
subventionsgesetz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1068

G 32291051

Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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1112
20061

Neuntes Gesetz zur Änderung 
der gesetzlichen Befristungen 

im Zuständigkeitsbereich 
des Ministeriums für Inneres und Kommunales

Vom 6. Dezember 2016

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Neuntes Gesetz zur Änderung 
der gesetzlichen Befristungen im Zuständigkeitsbereich 

des Ministeriums für Inneres und Kommunales

1112

Artikel 1
Änderung des Kommunalwahlgesetzes

§ 52 des Kommunalwahlgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. NRW. S. 454, ber. 
S.  509), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
15.  November 2016 (GV. NRW. S.  966) geändert worden 
ist, wird aufgehoben.

20061

Artikel 2
Änderung des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen

§  36 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Juni 2000 (GV. 
NRW. S. 542), das zuletzt durch Gesetz vom 2. Juni 2015 
(GV. NRW. S. 482) geändert worden ist, wird aufgehoben.

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 6. Dezember 2016

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung

Sylvia  L ö h r m a n n

Der Finanzminister

Dr. Norbert  W a l t e r - B o r j a n s

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk

Garrelt  D u i n

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales

Rainer  S c h m e l t z e r

Der Justizminister

Thomas  K u t s c h a t y

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz

Johannes  R e m m e l

Der Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr

Michael  G r o s c h e k

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung

Svenja  S c h u l z e

Die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport

Christina  K a m p m a n n

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter

Barbara  S t e f f e n s

Der Minister 
für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 

und Chef der Staatskanzlei

Franz-Josef  L e r s c h - M e n se

– GV. NRW. 2016 S. 1052

2031
223
2251

Gesetz zur Neuregelung des Gleichstellungsrechts
Vom 6. Dezember 2016

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Neuregelung des Gleichstellungsrechts

2031
Artikel 1 

Änderung des Landesgleichstellungsgesetzes

Das Landesgleichstellungsgesetz vom 9. November 1999 
(GV. NRW. S. 590), das zuletzt durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe zu § 1 wird wie folgt gefasst:

  „§ 1 Gesetzesziele und allgemeine Grundsätze“.

 b)  Die Angabe zu § 5 wird wie folgt gefasst:

  „§ 5  Erstellung, Überprüfung und Fortschrei-
bung von Gleichstellungsplänen“.

 c)  Die Angabe zu § 5a wird wie folgt gefasst:

  „§ 5a  Bericht über die Umsetzung des Gleich-
stellungsplans“.

 d)   Nach der Angabe zu §  6 wird folgende Angabe 
eingefügt:

  „§ 6a Experimentierklausel“.

 e)  Die Angabe zu § 13 wird wie folgt gefasst: 

  „§ 13 Arbeitsmodelle und Teilzeit“.

 f)  Die Angabe zu § 15 wird wie folgt gefasst: 

  „§ 15  Bestellung der Gleichstellungsbeauftrag-
ten“.

 g)   Nach der Angabe zu §  15 wird folgende Angabe 
eingefügt: 

  „§ 15a  Ansprechpartnerin für Gleichstellungs-
fragen“.
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 h)  Die Angabe zu § 16 wird wie folgt gefasst:

  „§ 16  Dienstliche Stellung der Gleichstellungs-
beauftragten und ihrer Stellvertreterin-
nen“.

 i)   Nach der Angabe zu §  19 wird folgende Angabe 
eingefügt:

  „§ 19a Rechtsschutz“.

 j)  Die Angabe zu § 24 wird wie folgt gefasst:

  „§ 24 Übergangsregelungen“.

 k)  Die Angaben zu § 25 und § 26 werden gestrichen.

 2.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „§ 1
  Gesetzesziele und allgemeine Grundsätze“

 b)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

   „(3) Die Erfüllung des Verfassungsauftrages aus 
Artikel 3 Absatz  2 des Grundgesetzes sowie die 
Umsetzung dieses Gesetzes sind Aufgaben der 
Dienststellen und dort besondere, für die Leis-
tungsbeurteilung relevante Aufgaben der Dienst-
kräfte mit Leitungsfunktionen.“

 3.  § 2 wird wie folgt gefasst:

 „§ 2
 Geltungsbereich

  (1) Dieses Gesetz gilt, soweit es nichts anderes be-
stimmt, für 

  1.   die Verwaltungen des Landes, der Gemeinden 
und Gemeindeverbände und der sonstigen der 
alleinigen Aufsicht des Landes unterstehenden 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts, 

  2.   die Landesbetriebe sowie die Eigenbetriebe und 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Ge-
meinden und Gemeindeverbände,

  3.  die Gerichte,

  4.  die öffentlichen Schulen,

  5.   die Universitäten und Fachhochschulen in der 
Trägerschaft des Landes, die Universitätsklinika, 
die staatlichen Kunsthochschulen sowie die 
Fachhochschulen für den öffentlichen Dienst,

  6.  den Landesrechnungshof, 

  7.   die Landesbeauftragte oder den Landesbeauf-
tragten für Datenschutz und Informationsfrei-
heit, 

  8.  die Verwaltung des Landtages, 

  9.  die Sparkassen, 

 10.  die LBS Westdeutsche Landesbausparkasse und

 11.  die NRW.BANK.

  Dieses Gesetz gilt nicht für den Verband öffentlicher 
Versicherer. Auf den Westdeutschen Rundfunk Köln 
fi nden die §§ 1 bis 4, § 5 Absatz 1, § 6 Absatz 1, § 7 
Absatz  1 und 2, §  13 Absatz  1 bis 7, §  14, §  15 Ab-
satz 1 und 2, § 17 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 An-
wendung. Die übrigen Vorschriften dieses Gesetzes 
gelten für den Westdeutschen Rundfunk Köln dem 
Sinne nach.

  (2) Das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbän-
de beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter 
in den Unternehmensgremien haben bei der Grün-
dung von Unternehmen in Rechtsformen des priva-
ten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteili-
gung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende 
Anwendung dieses Gesetzes in der Unternehmens-
satzung verankert wird. Gehört dem Land, einer Ge-
meinde oder einem Gemeindeverband allein oder ge-
meinsam mit anderen Gebietskörperschaften die 
Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer 
Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertrete-
rinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unter-
nehmen die Ziele dieses Gesetzes beachtet werden. 

Satz 2 gilt sowohl für unmittelbare als auch für mit-
telbare Beteiligungen. Satz 1 und 2 gelten nicht für 
Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Ge-
schäftstätigkeit ausgerichtet sind, sowie für Beteili-
gungen der NRW.BANK im Rahmen ihres Förderauf-
trages.

  (3) In dem Vertrag nach §  81 Absatz  3 des Hoch-
schulgesetzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. 
S. 547), das durch Artikel 9 des Gesetzes vom 14. Ju-
ni 2016 (GV. NRW. S. 310) geändert worden ist, soll 
mit der staatlich anerkannten Fachhochschule die 
entsprechende Anwendung in den Bereichen verein-
bart werden, in denen die Fachhoch schule Zuschüsse 
nach § 81 Absatz 1 des Hochschulgesetzes erhält.“

 4.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

   „Dienststellen für Lehrkräfte und das sonstige im 
Landesdienst beschäftigte pädagogische Personal 
an Schulen sind die Bezirksregierungen und 
Schulämter.“

 b)   In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Angestell-
te, Arbeiterinnen und Arbeiter“ durch die Wörter 
„Personen in einem Arbeitsverhältnis“ ersetzt.

 c)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

   „(3) Stellen im Sinne des §  6 Absatz  2 und Ab-
satz 3 Satz 3 und des § 8 Absatz 1 Satz 1 und Ab-
satz 6 und 7 sind Planstellen und andere Stellen 
im Sinne von §  17 der Landeshaushaltsordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Ap-
ril 1999 (GV. NRW. S. 158), das zuletzt durch Arti-
kel 16 des Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. 
S. 310) geändert worden ist.“

 5.  § 4 wird wie folgt gefasst:

 „§ 4
 Sprache

  Gesetze und andere Rechtsvorschriften tragen 
sprachlich der Gleichstellung von Frauen und Män-
nern Rechnung. In der internen wie externen dienst-
lichen Kommunikation ist die sprachliche Gleichbe-
handlung von Frauen und Männern zu beachten. In 
Vordrucken sind geschlechtsneutrale Personenbe-
zeichnungen zu verwenden. Sofern diese nicht gefun-
den werden können, sind die weibliche und die 
männliche Sprachform zu verwenden.“

 6.  § 5 wird wie folgt gefasst:

 „§ 5 
 Erstellung, Überprüfung und 
 Fortschreibung von Gleichstellungsplänen

  (1) Jede Dienststelle mit mindestens 20 Beschäftig-
ten erstellt im Rahmen ihrer Zuständigkeit für Per-
sonalangelegenheiten jeweils für den Zeitraum von 
drei bis fünf Jahren einen Gleichstellungsplan und 
schreibt diesen nach Ablauf fort. In anderen Dienst-
stellen kann ein Gleichstellungsplan aufgestellt wer-
den. In der Hochschule besteht der Gleichstellungs-
plan aus einem Rahmenplan für die gesamte Hoch-
schule und aus den Gleichstellungsplänen der 
Fachbereiche, der Verwaltung, der zentralen wissen-
schaftlichen Einrichtungen und der zentralen Be-
triebseinheiten, soweit mindestens 20 Beschäftigte 
vorhanden sind. Die Gleichstellungspläne der Fach-
bereiche können weiter differenziert werden. Mehre-
re Dienststellen können in einem Gleichstellungs-
plan zusammengefasst werden. Die Zusammenfas-
sung darf eine erhebliche Unterrepräsentanz von 
Frauen in einer Dienststelle nicht durch eine erhebli-
che Überrepräsentanz von Frauen in anderen Dienst-
stellen ausgleichen. 

  (2) In der Landesverwaltung sind Gleichstellungs-
pläne der Dienststelle vorzulegen, die die unmittel-
bare allgemeine Dienstaufsicht über die Dienst-
stellen ausübt, für die der Gleichstellungsplan auf-
gestellt ist. Über die Gleichstellungspläne der 
Hochschulen beschließt der Senat. Widerspricht die 
Gleichstellungsbeauftragte einer nachgeordneten 
Dienststelle dem Gleichstellungsplan, ist der Gleich-
stellungsplan der Dienststelle nach Satz  1 zur Zu-
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stimmung vorzulegen. Widerspricht die Gleichstel-
lungsbeauftragte einer Hochschule dem Gleichstel-
lungsplan, ist der Gleichstellungsplan dem Senat zur 
erneuten Beschlussfassung vorzulegen. Der Senat 
beschließt nach Maßgabe eines in der Grundordnung 
geregelten qualifi zierten Quorums von mindestens 
zwei Dritteln seiner Stimmen.

  (3) Der Gleichstellungsplan beim Landtag wird im 
Benehmen mit dem Landtagspräsidium aufgestellt.

  (4) In den Gemeinden und Gemeindeverbänden sind 
die Gleichstellungspläne durch die Vertretung der 
kommunalen Körperschaft zu beschließen.

  (5) Gleichstellungspläne der sonstigen der Aufsicht 
des Landes unterstehenden juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts werden im Benehmen mit deren 
verfassungsmäßig zuständigen obersten Organen 
aufgestellt.

  (6) Abweichend von Absatz  1 kann in begründeten 
Einzelfällen die Laufzeit der bestehenden Gleich-
stellungspläne verlängert werden. Der neue Gleich-
stellungsplan ist spätestens sechs Monate nach 
 Wegfall des Verlängerungsgrundes aufzustellen. Be-
gründete Einzelfälle nach Satz 1 können die Zusam-
menlegung oder Eingliederung von Dienststellen 
darstellen.

  (7) Nach spätestens zwei Jahren ist die Zielerrei-
chung des Gleichstellungsplans zu überprüfen. Wird 
erkennbar, dass dessen Ziele nicht erreicht werden, 
sind Maßnahmen im Gleichstellungsplan entspre-
chend anzupassen beziehungsweise zu ergänzen. Ab-
sätze 2 bis 5 gelten entsprechend.

  (8) Solange kein gültiger Gleichstellungsplan vor-
liegt, sind Einstellungen, Beförderungen und die 
Übertragung höherwertiger Tätigkeiten bis zum In-
krafttreten des Gleichstellungsplans auszusetzen. 
Gleiches gilt, sofern von der Möglichkeit eines alter-
nativen Instrumentes nach §  6a Gebrauch gemacht 
wird. Ausgenommen sind Einstellungen, die aus 
zwingenden dienstlichen Gründen geboten sind.

  (9) Wenn die Zielvorgaben des Gleichstellungsplans 
im Hinblick auf Einstellungen, Beförderungen von 
und die Übertragung höherwertiger Tätigkeiten an 
Frauen innerhalb des vorgesehenen Zeitraumes nicht 
erfüllt worden sind, ist bis zur Erfüllung der Zielvor-
gaben bei jeder Einstellung, Beförderung und Höher-
gruppierung eines Mannes in einem Bereich, in dem 
Frauen unterrepräsentiert sind, eine besondere Be-
gründung durch die Dienststelle notwendig.

  (10) Der Gleichstellungsplan ist ein wesentliches 
Steuerungsinstrument der Personalplanung, insbe-
sondere der Personalentwicklung der Dienststelle. 
Seine Umsetzung und Überprüfung ist besondere 
Verpfl ichtung der Dienststellenleitung, der Personal-
verwaltung sowie der Beschäftigten mit Vorgesetz-
ten- oder Leitungsaufgaben.“

 7.  § 5a wird wie folgt gefasst:

 „§ 5a
 Bericht über die Umsetzung des Gleichstellungsplans

  (1) Innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des 
Gleichstellungsplans hat die Dienststelle, die den 
Gleichstellungsplan aufstellt, einen Bericht über die 
Personalentwicklung und die durchgeführten Maß-
nahmen zu erarbeiten und der nach § 5 Absatz 2 bis 
5 zuständigen Stelle gemeinsam mit der Fortschrei-
bung des Gleichstellungsplans vorzulegen. Sind 
während der Geltungsdauer des Gleichstellungs-
plans ergänzende Maßnahmen im Sinne des § 5 Ab-
satz 7 ergriffen worden, sind die Gründe im Bericht 
darzulegen.

  (2) Die Gleichstellungspläne, die Berichte über die 
Personalentwicklung und die nach Maßgabe des 
Gleichstellungsplans durchgeführten Maßnahmen 
sind in den Dienststellen, deren Personal sie betref-
fen, sowie in den Hochschulen und Schulen bekannt 
zu machen. Sie können darüber hinaus zusätzlich öf-
fentlich bekannt gemacht werden. Datenschutzrecht-
liche Vorschriften bleiben unberührt.“

 8.  § 6 wird wie folgt gefasst:

 „§ 6
 Inhalt des Gleichstellungsplans

  (1) Gegenstand des Gleichstellungsplans sind Maß-
nahmen zur Förderung der Gleichstellung, der Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie und zum Abbau 
der Unterrepräsentanz von Frauen.

  (2) Grundlagen des Gleichstellungsplans sind eine 
Bestandsaufnahme und Analyse der Beschäftigten-
struktur sowie eine Prognose der zu besetzenden 
Stellen und der möglichen Beförderungen und Hö-
hergruppierungen für den Zeitraum der Geltungs-
dauer.

  (3) Der Gleichstellungsplan enthält für den Zeit-
raum der Geltungsdauer konkrete Zielvorgaben be-
zogen auf den Anteil von Frauen bei Einstellungen, 
Beförderungen und Höhergruppierungen, um diesen 
in den Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert 
sind, bis auf 50 Prozent zu erhöhen. Es ist festzule-
gen, mit welchen personellen, organisatorischen, so-
zialen und fortbildenden Maßnahmen die Zielvorga-
ben nach Satz 1 erreicht werden sollen. Ist absehbar, 
dass auf Grund personalwirtschaftlicher Regelungen 
Stellen gesperrt werden oder entfallen, soll der 
Gleichstellungsplan Maßnahmen aufzeigen, die ge-
eignet sind, ein Absinken des Frauenanteils zu ver-
hindern. Der Gleichstellungsplan enthält auch Maß-
nahmen zur Aufwertung von Tätigkeiten an 
überwiegend mit Frauen besetzten Arbeitsplätzen 
und zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und 
der Arbeitszeitgestaltung.“

 9.  Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt:

 „§ 6a
 Experimentierklausel

  (1) Der gemäß §  5 Absatz  1 zu erstellende Gleich-
stellungsplan kann im Einvernehmen mit der Gleich-
stellungsbeauftragten und mit Zustimmung der ge-
mäß § 5 Absatz 2 bis 5 zuständigen Stelle ganz oder 
teilweise durch ein neues Instrument zur Erreichung 
der mit dem Gleichstellungsplan beabsichtigten Zie-
le ersetzt werden. In Fällen des § 5 Absatz 2 Satz 1 
ist das Einvernehmen mit der dort zuständigen 
Gleichstellungsbeauftragten herzustellen. Das für 
die Gleichstellung von Frau und Mann zuständige 
Ministerium ist hierüber in Kenntnis zu setzen. §  5 
Absatz  7 und 10 sowie §  5a gelten entsprechend. 
Werden die in Satz 1 genannten Ziele nicht erreicht, 
ist dies in dem Bericht nach § 5a darzulegen.

  (2) Das Einvernehmen der Gleichstellungsbeauftrag-
ten und die Information des für die Gleichstellung 
von Frau und Mann zuständigen Ministeriums sind 
aktenkundig zu machen.

  (3) Das für die Gleichstellung von Frau und Mann 
zuständige Ministerium evaluiert die Auswirkungen 
dieser Vorschrift auf wissenschaftlicher Grundlage 
unter Einbeziehung der Erfahrungen der Anwen-
dungspraxis. Die Evaluation setzt fünf Kalenderjah-
re nach Inkrafttreten des Gesetzes ein.“

10.  § 7 wird wie folgt gefasst:

 „§ 7
 Vergabe von Ausbildungsplätzen, Einstellungen,
 Beförderungen und Übertragung 
 höherwertiger Tätigkeiten

  (1) Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung sind Frauen bei Begründung eines Beam-
ten- oder Richterverhältnisses nach Maßgabe der 
§ 14 Absatz 2 und § 120 Absatz 2 des Landesbeam-
tengesetzes bevorzugt zu berücksichtigen. Für Beför-
derungen gilt §  19 Absatz  6 des Landesbeamtenge-
setzes.

  (2) Bei Begründung eines Arbeitsverhältnisses in ei-
ner Entgeltgruppe, die im Bereich der Beamtinnen 
und Beamten dem vergleichbaren jeweiligen Ein-
stiegsamt innerhalb einer Laufbahngruppe ent-
spricht, sowie bei der Vergabe von Ausbildungsplät-
zen sind Frauen bei gleicher Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung bevorzugt einzustellen, so-
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lange im Bereich der hierfür zuständigen Dienststel-
le in der jeweiligen Vergleichsgruppe weniger Frauen 
als Männer sind und sofern nicht in der Person eines 
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Bei der 
Begründung eines Arbeitsverhältnisses mit einer hö-
heren Entgeltgruppe als der in Satz 1 genannten gilt 
Absatz 3 Satz 1 bis 3 entsprechend. Konkurrieren bei 
der Begründung eines Arbeitsverhältnisses nach 
Satz  2 im Beamtenverhältnis beschäftigte Personen 
und Personen in einem Arbeitsverhältnis, ist Ab-
satz 4 entsprechend anzuwenden.

  (3) Für die Übertragung höherwertiger Tätigkeiten 
oder höherwertiger Vorgesetzten- oder Leitungsfunk-
tionen an Beschäftigte in einem Arbeitsverhältnis 
gilt, soweit eine Auswahlentscheidung zu treffen ist, 
dass Frauen bei im Wesentlichen gleicher Eignung, 
Befähigung und fachlicher Leistung zu bevorzugen 
sind, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers 
liegende Gründe überwiegen. Satz  1 fi ndet Anwen-
dung, solange der Frauenanteil im Bereich der für 
die Übertragung der höherwertigen Tätigkeit zustän-
digen Behörde innerhalb der Vergleichsgruppe unter 
50 Prozent liegt und den Frauenanteil der Entgelt-
gruppe unterschreitet, die im Bereich der Beamtin-
nen und Beamten dem vergleichbaren jeweiligen 
Einstiegsamt innerhalb einer Laufbahngruppe ent-
spricht. Liegt der Frauenanteil in einer Entgeltgrup-
pe unterhalb der zu besetzenden Entgeltgruppe hö-
her als der Frauenanteil der im Bereich der 
Beamtinnen und Beamten dem vergleichbaren jewei-
ligen Einstiegsamt innerhalb einer Laufbahngruppe 
entsprechenden Entgeltgruppe, ist dieser maßgeblich 
für die Anwendung der Bevorzugung nach Satz  1 
und 2. Erfolgt die Übertragung der höherwertigen 
Tätigkeit oder der höherwertigen Vorgesetzten- oder 
Leitungsfunktionen auf der Grundlage aktueller 
dienstlicher Beurteilungen, ist §  19 Absatz  6 Satz  3 
des Landesbeamtengesetzes entsprechend anzuwen-
den. 

  (4) Soweit im Beamtenverhältnis beschäftigte Perso-
nen und Personen in einem Arbeitsverhältnis um 
die Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit oder 
eines höherwertigen Dienstpostens oder einer höher-
wertigen Vorgesetzten- oder Leitungsfunktion kon-
kurrieren, ist §  19 Absatz  6 des Landesbeamtenge-
setzes entsprechend anzuwenden.

  (5) Vergleichsgruppe für die Anwendung der Absät-
ze 2 bis 4 ist bzw. sind

 1.   bei der Begründung eines Arbeitsverhältnisses in 
einer Entgeltgruppe, die im Bereich der Beamtin-
nen und Beamten dem vergleichbaren jeweiligen 
Einstiegsamt innerhalb einer Laufbahngruppe 
entspricht, die Gruppe der Personen im Arbeits-
verhältnis in den der Laufbahn vergleichbaren 
Tätigkeiten, 

 2.   bei der Begründung eines Arbeitsverhältnisses in 
einer höheren Entgeltgruppe als der, die im Be-
reich der Beamtinnen und Beamten dem ver-
gleichbaren jeweiligen Einstiegsamt innerhalb ei-
ner Laufbahngruppe entspricht, innerhalb der 
Gruppe der Personen im Arbeitsverhältnis in den 
einer Laufbahn vergleichbaren Tätigkeiten die 
Personen mit derselben Entgeltgruppe, die im Ar-
beitsvertrag vereinbart werden soll,

 3.   bei der Vergabe von Ausbildungsplätzen die 
Gruppe der Personen im Ausbildungsverhältnis, 
die in einem Ausbildungsgang erfasst sind, 

 4.   bei der Übertragung höherwertiger Tätigkeiten 
oder höherwertiger Vorgesetzten- oder Leitungs-
funktionen innerhalb der Gruppe der Personen 
im Arbeitsverhältnis in den einer Laufbahn ver-
gleichbaren Tätigkeiten die Personen in der Ent-
geltgruppe, die für die höherwertige Tätigkeit 
maßgebend ist oder die Gruppe der Personen in 
der höherwertigen Vorgesetzen- oder Leitungs-
funktion.

  Sofern es in den Fällen der Nummern 1 bis 4 zu Kon-
kurrenzlagen zwischen Beamtinnen und Beamten 
und Personen in einem Arbeitsverhältnis kommt, 
setzt sich die Vergleichsgruppe aus den entsprechen-

den Beamtinnen und Beamten und den vergleichba-
ren Personen in einem Arbeitsverhältnis zusammen. 
Die Zuordnung von Entgeltgruppen zu Besoldungs-
gruppen ergibt sich aus den Anlagen 1 und 2 zu die-
sem Gesetz und weiteren tarifvertraglich vereinbar-
ten Eingruppierungsregelungen. Die Zuordnung in 
den Anlagen 1 und 2 gilt ausschließlich für die Ver-
gleichsgruppenbestimmung bei Anwendung dieses 
Gesetzes. 

  (6) Für nicht im Beamtenverhältnis beschäftigte 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, wissen-
schaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie für wissenschaftliche, künstleri-
sche und studentische Hilfskräfte gilt als zuständige 
Dienststelle der Fachbereich oder die Einheit gemäß 
§  26 Absatz  5 des Hochschulgesetzes oder §  24 Ab-
satz  4 des Kunsthochschulgesetzes vom 13. März 
2008 (GV. NRW. S. 195), das zuletzt durch Artikel 10 
des Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310) ge-
ändert worden ist. Soweit Hochschul lehrerinnen und 
Hochschullehrer nicht im Beamtenverhältnis be-
schäftigt werden sollen, werden Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrer im Beamtenverhältnis in 
die Berechnung nach Absatz  2 einbezogen. Die 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, die aka-
demischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dersel-
ben Entgeltgruppe, die wissenschaftlichen und 
künstlerischen Hilfskräfte sowie die studentischen 
Hilfskräfte gelten jeweils als eine Vergleichsgruppe.

  (7) Für Versetzungen und Umsetzungen, die mit der 
Übertragung eines höherbewerteten Dienstpostens 
oder der erstmaligen Übertragung einer gleich be-
werteten Vorgesetzten- oder Leitungsfunktion der-
selben oder einer anderen Laufbahn verbunden sind, 
und für die Zulassung zum Aufstieg sowie zur Quali-
fi zierung für die berufl iche Entwicklung innerhalb 
der Laufbahngruppen sind Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 
Satz 1 und 2 sowie Absätze 3 und 4 entsprechend an-
zuwenden.

  (8) Abweichungen von dem gemäß Absatz  1 bis 5 
maßgeblichen Zuständigkeitsbereich oder der Ver-
gleichsgruppenbildung regelt die oberste Dienstbe-
hörde durch Rechtsverordnung unter Berücksichti-
gung von §  19 Absatz  6 Satz  7 des 
Landesbeamtengesetzes.“

11.  § 8 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) In Bereichen, in denen Frauen nach Maßgabe 
des § 7 unterrepräsentiert sind, sind zu besetzen-
de Stellen in allen Dienststellen des Dienstherrn 
beziehungsweise der Arbeitgeberin oder des Ar-
beitgebers auszuschreiben. Im Einvernehmen mit 
der Gleichstellungsbeauftragten kann von einer 
dienststellenübergreifenden Ausschreibung abge-
sehen werden. Bei befristeten Beschäftigungsver-
hältnissen des wissenschaftlichen Personals an 
Hochschulen kann entsprechend Satz 1 verfahren 
werden. Die Vorgaben des Absatzes 4 Satz 1 und 
der Absätze 5 und 6 gelten unbeschadet der Fest-
stellung einer Unterrepräsentanz und sind bei al-
len Ausschreibungen der Dienststelle zu berück-
sichtigen.“

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert

  aa)   In Satz 1 werden die Wörter „oder Arbeitge-
bers“ durch die Wörter „beziehungsweise der 
Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers“ ersetzt.

  bb)   In Satz 2 wird das Wort „öffentlichen“ durch 
das Wort „wiederholten“ ersetzt.

  cc)  Folgender Satz wird angefügt:

     „Satz  1 fi ndet keine Anwendung, sofern be-
reits die erste Ausschreibung öffentlich er-
folgt ist.“

 c)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3) Ausbildungsplätze sind öffentlich auszu-
schreiben. Beträgt der Frauenanteil in einem Aus-
bildungsgang weniger als 50 Prozent, ist zusätz-
lich öffentlich mit dem Ziel zu werben, den 
Frauenanteil zu erhöhen. Im Einvernehmen mit 
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der Gleichstellungsbeauftragten kann von einer 
öffentlichen Ausschreibung abgesehen werden.

 d)  Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

   „In der Ausschreibung ist darauf hinzuweisen, 
dass Bewerbungen von Frauen ausdrücklich er-
wünscht sind und Frauen nach Maßgabe dieses 
Gesetzes bevorzugt berücksichtigt werden.“

 e)  Absatz 7 wird aufgehoben.

 f)  Absatz 8 wird Absatz 7.

 g)  Absatz 9 wird aufgehoben.

12.  § 9 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

  „(3) Fragen, die geeignet sind, diskriminierend zu 
wirken, insbesondere Fragen nach dem Familien-
stand, einer bestehenden oder geplanten Schwanger-
schaft oder Elternzeit und danach, wie Familien- 
und Pfl egeaufgaben neben der Berufstätigkeit 
gewährleistet werden können, sind unzulässig.“

13.  § 11 wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt:

   „Liegen mehr Bewerbungen als zu besetzende 
Plätze vor und bereitet die Fortbildung auf eine 
Tätigkeit in einer Vorgesetzten- oder Leitungs-
funktion vor, bei der Frauen unterrepräsentiert 
sind, werden Bewerberinnen bis zum Erreichen 
eines Anteils von 50 Prozent der an der Fortbil-
dung Teilnehmenden bevorzugt berücksichtigt. 
Satz 2 fi ndet keine Anwendung, wenn der Zulas-
sung zur Fortbildung bereits ein anderes Aus-
wahl- oder Zulassungsverfahren vorausgegangen 
ist.“

 b)   In Absatz  3 Satz  2 werden die Wörter „oder Ar-
beitgeber“ durch die Wörter „beziehungsweise 
von der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber“ er-
setzt.

 c)  Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

   „(5) Frauen sind verstärkt als Leiterinnen und 
Referentinnen für Fortbildungsmaßnahmen ein-
zusetzen, sofern nicht bereits ein ausgewogenes 
Verhältnis von Frauen und Männern erreicht wur-
de.“

14.  § 12 wird wie folgt gefasst:

 „§ 12
 Gremien

  (1) In wesentlichen Gremien müssen Frauen mit ei-
nem Mindestanteil von 40 Prozent vertreten sein. Es 
ist in allen Fällen auf volle Personenzahlen mathe-
matisch auf- beziehungsweise abzurunden.

  (2) Wesentliche Gremien sind Aufsichts- und Verwal-
tungsräte, vergleichbare Aufsicht führende Organe 
sowie Gremien von besonderer tatsächlicher und 
rechtlicher Bedeutung. Hierzu zählen regelmäßig 
Kommissionen, Beiräte, Ausschüsse und Kuratorien. 
Weiterhin zählen dazu Gremien, die durch die obers-
ten Landesbehörden im Rahmen ihrer fachlichen Zu-
ständigkeit als wesentlich bestimmt werden. Wahl-
gremien sind Aufsichts- und Verwaltungsräte sowie 
andere wesentliche Gremien, deren Mitglieder ganz 
oder zum Teil gewählt werden. Ausgenommen sind 
die unmittelbar oder mittelbar aus Volkswahlen her-
vorgegangenen Vertretungskörperschaften der Ge-
meinden und Gemeindeverbände sowie deren Aus-
schüsse.

  (3) Werden bei Dienststellen im Sinne des § 3 Gremi-
en gemäß Absatz 2 gebildet oder wiederbesetzt, müs-
sen die entsendenden Stellen zu mindestens 40 Pro-
zent Frauen benennen. Besteht das Benennungsrecht 
nur für eine Person, sind Frauen und Männer alter-
nierend zu berücksichtigen. Die Sätze 1 und 2 gelten 
für die Begründung der Mitgliedschaft in einem Gre-
mium durch Berufungsakt einer Dienststelle ent-
sprechend.

  (4) Bei der Aufstellung von Listen und Kandidatu-
ren für Wahlgremien mit Ausnahme der in Absatz 2 

Satz 5 genannten Gremien soll der Anteil von Frauen 
mindestens 40 Prozent betragen.

  (5) Von den Absätzen 1 und 3 darf nur aus zwingen-
den Gründen abgewichen werden. Zwingende Grün-
de liegen insbesondere vor, soweit

 1.  Mitglieder aufgrund einer Wahl ernannt werden,

 2.   eine für das Gremium geltende Regelung die Be-
setzung von Mitgliedern Kraft eines Amtes oder 
einer besonderen Funktion (geborene Mitglieder) 
vorsieht oder 

 3.   der entsendenden Stelle die Einhaltung der Vor-
gaben des Absatzes 3 aus tatsächlichen Gründen 
nicht möglich ist.

  In den Fällen nach Nummer 2 werden die geborenen 
Mitglieder bei der Berechnung des Mindestanteils 
von 40 Prozent Frauen nicht einbezogen. In den Fäl-
len nach Nummer 3 ist von der entsendenden Stelle 
darzulegen, dass hinreichende Bemühungen getrof-
fen wurden, um die Mindestquote zu erfüllen. Die 
Dienststellenleitung der berufenden Stelle stellt fest, 
ob zwingende Gründe vorliegen, um einen Sitz ab-
weichend zu besetzen und macht ihre Entscheidung 
aktenkundig. Liegen keine zwingenden Gründe für 
die Abweichung vor, bleibt der Sitz bis zur quoten-
konformen Nachbenennung frei, es sei denn, die 
Mindestquote nach Absatz  1 wird anderweitig be-
reits erfüllt. 

  (6) Die Öffentlichkeit ist über die Zusammensetzung 
von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Ge-
schlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrich-
ten. Wird der Mindestanteil gemäß Absatz  1 Satz  1 
bei einer Wahl unterschritten, ist dies anzugeben. 
Gremien, die einer obersten Landesbehörde zugeord-
net sind, berichten dieser im Abstand von einem Jahr 
über ihre Zusammensetzung nach Geschlecht. Wird 
der Mindestanteil gemäß Absatz 1 unterschritten, ist 
dies gegenüber der obersten Landesbehörde zu be-
gründen.

  (7) Im Übrigen sollen Gremien geschlechtsparitä-
tisch besetzt werden.

  (8) Bei der Entsendung von Vertreterinnen und Ver-
tretern durch Dienststellen im Sinne des § 3 in Gre-
mien außerhalb des Geltungsbereiches dieses Geset-
zes sollen die entsendenden Stellen ebenso viele 
Frauen wie Männer benennen. Besteht ein Benen-
nungsrecht nur für eine Person, sollen Frauen und 
Männer alternierend berücksichtigt werden. Bei un-
gerader Personenzahl gilt Satz  2 entsprechend für 
die letzte Position.

  (9) Weitergehende spezialgesetzliche Regelungen zur 
geschlechtergerechten Gremienbesetzung bleiben 
unberührt.“

15.  § 13 wird wie folgt gefasst:

 „§ 13
 Arbeitsmodelle und Teilzeit

  (1) Im Rahmen der gesetzlichen, tarifvertraglichen 
oder sonstigen Regelungen der Arbeitszeit sind Be-
schäftigten, die mindestens ein Kind unter 18 Jahren 
oder eine pfl egebedürftige nahe Angehörige oder ei-
nen pfl egebedürftigen nahen Angehörigen nach §  7 
Absatz  3 des Pfl egezeitgesetzes vom 28. Mai 2008 
(BGBl. I S. 874, 896) in der jeweils geltenden Fassung 
tatsächlich betreuen oder pfl egen, Arbeitszeiten zu 
ermöglichen, die eine Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie erleichtern, soweit zwingende dienstliche 
Belange nicht entgegenstehen.

  (2) Die Dienststellen sollen ihre Beschäftigten über 
die Möglichkeiten von Teilzeit informieren. Sie sollen 
den Beschäftigten dem Bedarf entsprechend Teilzeit-
arbeitsplätze anbieten. Dies gilt auch für Arbeits-
plätze mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben.

  (3) Anträgen von Beschäftigten auf Ermäßigung der 
regelmäßigen Arbeitszeit bis auf die Hälfte zur tat-
sächlichen Betreuung oder Pfl ege mindestens eines 
Kindes unter 18 Jahren oder einer oder eines nach 
§ 7 Absatz 3 des Pfl egezeitgesetzes pfl egebedürftigen 
nahen Angehörigen ist zu entsprechen, soweit zwin-
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gende dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Die 
Wahrnehmung von Vorgesetzten- und Leitungsaufga-
ben stellt in der Regel keinen entgegenstehenden 
zwingenden dienstlichen Belang dar. Die Ablehnung 
von Anträgen ist im Einzelfall schriftlich zu begrün-
den.

  (4) Die Ermäßigung der Arbeitszeit darf das beruf-
liche Fortkommen nicht beeinträchtigen. Eine unter-
schiedliche Behandlung von Beschäftigten mit er-
mäßigter wöchentlicher Arbeitszeit gegenüber 
Beschäftigten mit regelmäßiger wöchentlicher Ar-
beitszeit ist nur zulässig, wenn zwingende sachliche 
Gründe sie rechtfertigen. Teilzeitbeschäftigung darf 
sich nicht nachteilig auf die dienstliche Beurteilung 
auswirken.

  (5) Beschäftigte, die eine Teilzeitbeschäftigung bean-
tragen, sind auf die Folgen der ermäßigten Arbeits-
zeit, insbesondere auf die beamten-, arbeits-, versor-
gungs- und rentenrechtlichen Folgen hinzuweisen.

  (6) Bei Teilzeitbeschäftigung aus familiären Grün-
den im Sinne des Absatzes 3 ist unter Ausschöpfen 
aller haushaltsrechtlichen Möglichkeiten ein perso-
neller, sonst ein organisatorischer Ausgleich vorzu-
nehmen.

  (7) Wenn den Beschäftigten die Teilzeitbeschäftigung 
im bisherigen Umfang nicht mehr zugemutet werden 
kann und dienstliche Belange nicht entgegenstehen, 
ist auf Antrag eine Änderung des Umfangs der Teil-
zeitbeschäftigung oder der Übergang zur Vollzeitbe-
schäftigung zuzulassen.

  (8) Teilzeit, Telearbeit, Jobsharing und andere Ar-
beitsorganisationsformen stehen der Übernahme und 
Wahrnehmung von Vorgesetzten- und Leitungsaufga-
ben grundsätzlich nicht entgegen und sind in Lei-
tungsfunktionen für beide Geschlechter zu fördern.“

16.  § 14 wird wie folgt gefasst:

 „§ 14
 Beurlaubung

(1) Anträgen von Beschäftigten auf Beurlaubung zur 
tatsächlichen Betreuung oder Pfl ege mindestens ei-
nes Kindes unter 18 Jahren oder einer oder eines 
nach §  7 Absatz  3 des Pfl egezeitgesetzes pfl egebe-
dürftigen nahen Angehörigen ist zu entsprechen, so-
weit zwingende dienstliche Belange nicht entgegen-
stehen. § 13 Absatz 5 gilt entsprechend.

(2) Nach Beendigung der Beurlaubung oder der El-
ternzeit sollen die Beschäftigten in der Regel wieder 
am alten Dienstort oder wohnortnah eingesetzt wer-
den.

(3) Bei Beurlaubungen aus familiären Gründen im 
Sinne des Absatzes 1 Satz 1 und bei Inanspruchnah-
me von Elternzeit ist unter Ausschöpfen aller haus-
haltsrechtlichen Möglichkeiten ein personeller, sonst 
ein organisatorischer Ausgleich vorzunehmen. 

(4) Beschäftigten, die gemäß Absatz 3 eine Beurlau-
bung oder Elternzeit in Anspruch nehmen, sind ins-
besondere Urlaubs- und Krankheitsvertretungen 
vorrangig anzubieten. Sie sind über das Fortbil-
dungsangebot zu unterrichten. Im Rahmen des beste-
henden Angebotes sind ihnen Fortbildungsmaßnah-
men anzubieten, die geeignet sind, Status und 
Qualifi kation zu erhalten und einen Wiedereinstieg 
in den Beruf zu erleichtern.

(5) Mit den Beschäftigten sind rechtzeitig vor Ablauf 
der Beurlaubung oder der Elternzeit Beratungsge-
spräche zu führen, in denen sie über die Möglichkei-
ten ihrer Beschäftigung nach der Beurlaubung bezie-
hungsweise Elternzeit informiert werden. Wird 
wieder eine Beschäftigung in Vollzeit oder mit redu-
zierter Arbeitszeit angestrebt, gilt § 13 Absatz 7 ent-
sprechend.“

17.  § 15 wird wie folgt gefasst:

 „§ 15
 Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten

(1) Jede Dienststelle mit mindestens 20 Beschäftig-
ten bestellt eine Gleichstellungsbeauftragte und 

mindestens eine Stellvertreterin. Die Bestellung er-
folgt nach vorheriger Ausschreibung oder Durchfüh-
rung eines Interessenbekundungsverfahrens. Die 
stellvertretenden Gleichstellungsbeauftragten haben 
im Vertretungsfall dieselben Rechte und Pfl ichten wie 
die Gleichstellungsbeauftragte selbst. Soweit auf 
Grund von Satz  1 eine Gleichstellungsbeauftragte 
nicht zu bestellen ist, nimmt die Gleichstellungsbe-
auftragte der übergeordneten Dienststelle oder der 
Dienststelle, die die Rechtsaufsicht ausübt, diese 
Aufgabe wahr.

(2) Als Gleichstellungsbeauftragte ist eine Frau zu 
bestellen. Ihre fachliche Qualifi kation soll den um-
fassenden Anforderungen ihres Aufgabengebietes ge-
recht werden.

(3) Bei der Zusammenlegung von Dienststellen zu 
einer neuen Dienststelle endet die Amtszeit der 
Gleichstellungsbeauftragten und die der Stellvertre-
terinnen spätestens sechs Monate nach Zusammenle-
gung der Dienststellen. Bis zu diesem Zeitpunkt er-
folgt die Aufgabenaufteilung und -wahrnehmung in 
gegenseitigem Einvernehmen zwischen den Gleich-
stellungsbeauftragten und Stellvertreterinnen. Die 
Bestellung nach §  15 Absatz  1 muss rechtzeitig vor 
Ablauf von sechs Monaten nach Zusammenlegung 
der Dienststellen abgeschlossen sein.

(4) Im Falle der Teilung oder Aufspaltung einer 
Dienststelle in zwei oder mehrere Dienststellen endet 
die Amtszeit der Gleichstellungsbeauftragten und 
die der Stellvertreterinnen spätestens sechs Monate 
nach dem Vollzug des Organisationsaktes. Absatz  3 
Satz 3 gilt entsprechend.

(5) Wird eine Dienststelle in eine andere Dienststelle 
eingegliedert, endet die Amtszeit der Gleichstel-
lungsbeauftragten und die der Stellvertreterinnen 
der eingegliederten Dienststelle mit Vollzug des Or-
ganisationsaktes der Eingliederung.“

18.  Nach § 15 wird folgender § 15a eingefügt:

 „15a
 Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen

(1) An den Schulen wird durch die Leiterin oder den 
Leiter nach Anhörung der Lehrerkonferenz eine An-
sprechpartnerin für Gleichstellungsfragen und min-
destens eine Stellvertreterin bestellt. Soweit die An-
sprechpartnerin für Gleichstellungsfragen für die 
den Schulleiterinnen und Schulleitern übertragenen 
Dienstvorgesetztenaufgaben die Pfl ichtmitwirkungs-
aufgaben einer Gleichstellungsbeauftragten wahr-
nimmt, gelten §  15 Absatz  1 Satz  2 und 3 und Ab-
satz  2, §  16 Absatz  1 Satz  1 bis 4, Absatz  2 Satz  2, 
Absätze 3 und 5, §  17 Absatz  1 Satz  1 und Satz  2 
Nummern 1 bis 3 und Absatz 2, § 18 Absatz 1 bis 6 
und § 19 entsprechend.

(2) An den Zentren für schulpraktische Lehreraus-
bildung, an denen die Konferenz des Zentrums dies 
beschließt, wird eine Ansprechpartnerin für Gleich-
stellungsfragen bestellt.

(3) Die Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen 
und ihre Stellvertreterin haben im Rahmen der ver-
fügbaren Mittel Anspruch auf Teilnahme an Fortbil-
dungen, die die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erfor-
derlichen Kenntnisse vermitteln.“

19.  § 16 wird wie folgt geändert:

 a)   Der Überschrift werden die Wörter „und ihrer 
Stellvertreterinnen“ angefügt.

 b)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt ihre 
Aufgabe als Angehörige der Verwaltung der 
Dienststelle wahr. Dabei ist sie von fachlichen 
Weisungen frei und entscheidet insbesondere über 
den Vorrang ihrer Aufgabenwahrnehmung. Ein 
Interessenwiderstreit mit ihren sonstigen dienstli-
chen Aufgaben soll vermieden werden. Die 
Gleichstellungsbeauftragte und ihre Stellvertrete-
rinnen dürfen nicht gleichzeitig dem Personalrat, 
dem Richterrat oder dem Staatsanwaltschaftsrat 
angehören.“
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 c)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 3 werden die Buchstabenbezeichnun-
gen „a.“ und „b.“ durch die Nummernbe-
zeichnungen „1.“ und „2.“ ersetzt.

  bb)   In Satz  4 wird die Angabe „Abs.  1 Satz  2“ 
durch die Wörter „Absatz 1 Satz 4“ ersetzt. 

 d)   In Absatz  3 wird das Wort „Stellvertreterin“ 
durch das Wort „Stellvertreterinnen“ ersetzt.

 e)  Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

   „(4) Die Gleichstellungsbeauftragte und ihre 
Stellvertreterinnen haben das Recht, an mindes-
tens einer Fortbildungsveranstaltung pro Jahr 
teilzunehmen, die Kenntnisse vermittelt, die zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind. Für 
die Teilnahme ist die Gleichstellungsbeauftragte 
von ihren anderen Dienstpfl ichten freizustellen. 
Ihre anderen Ansprüche auf Fortbildung verrin-
gern sich dadurch nicht.“

 f)  Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

20.  § 17 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

   „(1) Die Gleichstellungsbeauftragte unterstützt 
und berät die Dienststelle und wirkt mit bei der 
Ausführung dieses Gesetzes sowie aller Vorschrif-
ten und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die 
Gleichstellung von Frau und Mann haben oder 
haben können. Ihre Mitwirkung bezieht sich ins-
besondere auf

  1.   personelle Maßnahmen, einschließlich Stellen-
ausschreibungen, Auswahlverfahren und Vor-
stellungsgespräche,

  2.  organisatorische Maßnahmen, 

  3.  soziale Maßnahmen,

  4.   die Aufstellung und Änderung des Gleichstel-
lungsplans sowie die Erstellung des Berichts 
über die Umsetzung des Gleichstellungsplans 
oder die Konzeption von alternativen Modellen 
nach § 6a und

  5.   Planungsvorhaben von grundsätzlicher Bedeu-
tung für die Beschäftigungsverhältnisse oder 
die Arbeitsbedingungen in der Dienststelle.

   Die Gleichstellungsbeauftragte ist gleichberech-
tigtes Mitglied von Beurteilungsbesprechungen 
und in der Stellenbewertungskommission.“

 b)   In Absatz  2 werden nach dem Wort „Gleichstel-
lung“ die Wörter „von Frau und Mann“ eingefügt.

21.  § 18 wird wie folgt gefasst:

 „§ 18
 Rechte der Gleichstellungsbeauftragten

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist frühzeitig 
über beabsichtigte Maßnahmen zu unterrichten und 
anzuhören. Ihr sind alle Akten, die Maßnahmen be-
treffen, an denen sie zu beteiligen ist, vorzulegen. Die 
Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn von einer 
Maßnahme abgesehen werden soll. Bei Personalent-
scheidungen gilt dies auch für Bewerbungsunterla-
gen, einschließlich der von Bewerberinnen und Be-
werbern, die nicht in die engere Auswahl einbezogen 
werden, sowie für Personalakten nach Maßgabe der 
Grundsätze des § 83 Absatz 2 des Landesbeamtenge-
setzes.

(2) Der Gleichstellungsbeauftragten ist innerhalb ei-
ner angemessenen Frist, die in der Regel eine Woche 
nicht unterschreiten darf, Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben. Bei fristlosen Entlassungen und au-
ßerordentlichen Kündigungen beträgt die Frist drei 
Arbeitstage. Die Personalvertretung kann in diesen 
Fällen zeitgleich mit der Unterrichtung der Gleich-
stellungsbeauftragten beteiligt werden. Soweit die 
Maßnahme einer anderen Dienststelle zur Entschei-
dung vorgelegt wird, kann die Gleichstellungsbeauf-
tragte eine schriftliche Stellungnahme beifügen. Bei 
fristlosen Entlassungen und außerordentlichen Kün-
digungen ist die Angelegenheit unbeschadet des Vor-

liegens der Stellungnahme unverzüglich der zustän-
digen Dienststelle vorzulegen. Aus Gründen der 
Rechtssicherheit ist die Beteiligung der Gleichstel-
lungsbeauftragten zu dokumentieren. Sofern die 
Dienststelle beabsichtigt, eine Entscheidung zu tref-
fen, die dem Inhalt der Stellungnahme entgegen 
steht, hat sie dies vor Umsetzung der Entscheidung 
gegenüber der Gleichstellungbeauftragten schriftlich 
darzulegen.

(3) Wird die Gleichstellungsbeauftragte nicht oder 
nicht rechtzeitig an einer Maßnahme beteiligt, ist die 
Maßnahme rechtswidrig. §  46 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. No-
vember 1999 (GV. NRW. S. 602), das zuletzt durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. 
NRW. S. 934) geändert worden ist, bleibt unberührt. 
Ist eine Maßnahme, an der die Gleichstellungsbeauf-
tragte nicht oder nicht rechtzeitig beteiligt wurde, 
noch nicht vollzogen, ist sie auszusetzen und die Be-
teiligung ist nachzuholen. Die Fristen des Absatzes 2 
gelten entsprechend. Die Dienststellenleitung kann 
bei Maßnahmen, die der Natur der Sache nach kei-
nen Aufschub dulden, bis zur endgültigen Entschei-
dung vorläufi ge Regelungen treffen. Sie hat der 
Gleichstellungsbeauftragten die vorläufi ge Regelung 
mitzuteilen und zu begründen.

(4) Die Gleichstellungsbeauftragte hat ein unmittel-
bares Vortragsrecht bei der Dienststellenleitung. Ihr 
ist Gelegenheit zur Teilnahme an allen Besprechun-
gen ihrer Dienststelle zu geben, die Angelegenheiten 
ihres Aufgabenbereichs betreffen. Dies gilt auch für 
Besprechungen nach § 63 des Landespersonalvertre-
tungsgesetzes vom 3. Dezember 1974 (GV. NRW. 
S.  1514), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 1052) geändert 
worden ist.

(5) Die Gleichstellungsbeauftragte kann Sprech-
stunden für die Beschäftigten durchführen und ein-
mal im Jahr eine Versammlung der weiblichen 
 Beschäftigten einberufen. Sie kann sich ohne Einhal-
tung des Dienstweges an andere Gleichstellungsbe-
auftragte und an die für die Gleichstellung von Frau 
und Mann zuständige oberste Landesbehörde wen-
den.

(6) Die Gleichstellungsbeauftragten und die Dienst-
stelle können Vereinbarungen über die Form und das 
Verfahren der Beteiligung treffen, die zu dokumen-
tieren sind. Die Ziele dieses Gesetzes dürfen durch 
Verfahrensabsprachen nicht unterlaufen werden. Ge-
setzlich vorgegebene Beteiligungspfl ichten sind nicht 
abdingbar. Die gleichstellungsrechtliche Beteiligung, 
auch die Inanspruchnahme einer gleichstellungs-
rechtlichen Zustimmungsfi ktion, ist zu dokumentie-
ren. Die Gleichstellungsbeauftragte kann jederzeit 
einzelfallbezogen ihre Beteiligung nach Maßgabe 
dieses Gesetzes verlangen.

(7) Die Gleichstellungsbeauftragte kann zu ihrer 
Unterstützung externen Sachverstand hinzuziehen, 
soweit dies zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer 
Aufgaben im Einzelfall erforderlich ist. Die Kosten 
trägt die Dienststelle. 

(8) Die Rechte der Personal- und Schwerbehinder-
tenvertretungen bleiben unberührt.“

22.  § 19 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Hält die Gleichstellungsbeauftragte eine 
Maßnahme für unvereinbar mit diesem Gesetz, 
anderen Vorschriften zur Gleichstellung von Frau 
und Mann, mit dem Gleichstellungsplan oder dem 
alternativen Instrument nach §  6a, kann sie in-
nerhalb einer Woche nach ihrer Unterrichtung der 
Maßnahme widersprechen. Bei außerordentlichen 
Kündigungen und fristlosen Entlassungen ist der 
Widerspruch spätestens innerhalb von drei Ka-
lendertagen einzulegen. Die Dienststellenleitung 
entscheidet erneut über die Maßnahme. Die Ent-
scheidung über den Widerspruch ergeht schrift-
lich. Bis zur erneuten Entscheidung ist der Voll-



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 40 vom 14. Dezember 2016 1059

zug der Maßnahme auszusetzen. §  18 Absatz  3 
Satz 3 und 4 gilt entsprechend.“

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz  3 wird das Wort „gelten“ durch das 
Wort „gilt“ ersetzt.

  bb)  Satz 4 wird aufgehoben.

 c)  Folgender Absatz 3 wird angefügt:

   „(3) Die Zentrale Gleichstellungsbeauftragte ei-
ner Hochschule legt den Widerspruch beim Rek-
torat ein. Im Falle der Nichtabhilfe durch das 
Rektorat nimmt die Gleichstellungskommission 
zum Widerspruch Stellung. Auf der Grundlage 
der Stellungnahme entscheidet das Rektorat er-
neut. Über den Widerspruch gegen Maßnahmen 
des Rektorates, mit Ausnahme von Widerspruch-
entscheidungen nach Satz  3, entscheidet das für 
die Hochschulen zuständige Ministerium, für die 
Fachhochschulen nach dem Fachhochschulgesetz 
öffentlicher Dienst vom 29. Mai 1984 (GV. NRW. 
S. 303), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes 
vom 2. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 622) geändert 
worden ist, das gemäß §  29 Absatz  2 des Fach-
hochschulgesetzes öffentlicher Dienst zuständige 
Ministerium. Im Übrigen gelten die Regelungen 
der Absätze 1 und 2.“

23.  Nach § 19 wird folgender § 19a eingefügt:

 „§ 19a
 Rechtsschutz

  (1) Die Gleichstellungsbeauftragte kann innerhalb 
eines Monats nach Abschluss des Widerspruchsver-
fahrens das zuständige Verwaltungsgericht anrufen, 
wenn die Dienststelle 

 1.   die Rechte der Gleichstellungsbeauftragten ver-
letzt oder

 2.   einen den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht 
entsprechenden Gleichstellungsplan aufgestellt 
beziehungsweise ein unzureichendes alternatives 
Instrument nach § 6a eingesetzt hat.

  (2) Die Anrufung des Gerichts hat keine aufschie-
bende Wirkung.

  (3) Die Dienststelle trägt die der Gleichstellungsbe-
auftragten entstehenden notwendigen Kosten.“

24.  § 21 wird wie folgt gefasst:

 „§ 21
 Vorschriften für Gleichstellungsbeauftragte 
 der Gemeinden und Gemeindeverbände

  Von den Vorschriften des Abschnittes IV fi nden für 
die Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinden und 
Gemeindeverbände § 15 Absatz 1 Satz 2 und 3 und 
Absatz 2, § 16 Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 und 2, Ab-
satz 3 bis 5, § 17, § 18, § 19 Absatz 1 und § 19a An-
wendung. §  20 fi ndet insofern Anwendung, als dass 
sich die Beschäftigten unmittelbar an die für sie zu-
ständige Gleichstellungbeauftragte oder an die für 
Gleichstellungsfragen zuständige oberste Landesbe-
hörde wenden können.“

25.  § 22 wird wie folgt geändert:

 a)   Das Wort „drei“ wird durch das Wort „fünf“ er-
setzt.

 b)  Folgender Satz wird angefügt:

   „Nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Neurege-
lung des Gleichstellungsrechts vom 6. Dezember 
2016 (GV. NRW. S.  1052) erfolgt der nächste Be-
richt mit dem Stichtag 31. Dezember 2018. “

26.  § 23 wird wie folgt gefasst:

 „§ 23
 Verwaltungsvorschriften

  Verwaltungsvorschriften zu diesem Gesetz erlässt 
das für die Gleichstellung von Frau und Mann zu-
ständige Ministerium. Die übrigen Ministerien kön-
nen im Einvernehmen mit dem für die Gleichstellung 
von Frau und Mann zuständigen Ministerium ergän-

zende Regelungen für ihren Zuständigkeitsbereich 
erlassen. Soweit die Verwaltungsvorschriften sich 
auch auf die Gemeinden und Gemeindeverbände 
oder deren verselbstständigte Aufgabenbereiche in 
öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form er-
strecken, bedarf es insoweit des Einvernehmens mit 
dem für Inneres zuständigen Ministerium.“

27.  § 24 wird wie folgt gefasst:

 „§ 24
 Übergangsregelungen

  Bereits erstellte und in Kraft getretene Frauenför-
derpläne gelten für den jeweils vorgesehenen Zeit-
raum fort. Im Anschluss erfolgt eine Fortschreibung 
als Gleichstellungsplan oder die Einführung eines 
alternativen Instrumentes nach § 6a.“

28.  Die §§ 25 und 26 werden aufgehoben.

29.   Die Anlagen 1 und 2 aus dem Anhang zu diesem Ge-
setz werden angefügt.

223

Artikel 2
Änderung des Schulgesetzes NRW

Das Schulgesetz NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. 
S.  102), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
14.  Juni 2016 (GV. NRW. S.  442) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1.   In der Inhaltsübersicht wird in der Angabe zu § 115 
das Wort „Erprobungsversuch“ gestrichen.

2.   In §  16 Absatz  2 wird nach der Angabe „10“ ein 
Komma eingefügt.

3.   In §  21 Absatz  2 Satz  3 wird die Angabe „Abs.  5“ 
durch die Angabe „Absatz 7“ ersetzt.

4.   In § 59 Absatz 5 Satz 4 wird das Wort „Frauenförder-
plänen“ durch das Wort „Gleichstellungsplänen“ er-
setzt.

5.   In §  65 Absatz  2 Nummer  18 wird das Wort „Wahl“ 
durch das Wort „Bestellung“ ersetzt.

6.   § 68 Absatz 6 wird aufgehoben.

7.   In § 88 Absatz 3 Satz 3 Nummer 3 wird die Angabe 
„Abs. 5“ durch die Angabe „Absatz 7“ ersetzt.

8.   In der Überschrift zu §  115 wird das Wort „Erpro-
bungsversuch“ gestrichen.

2251

Artikel 3
Änderung des WDR-Gesetzes

Das WDR-Gesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25. April 1998 (GV. NW. 1998  S.  265), das zuletzt 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 15. November 2016 
(GV. NRW. S. 934) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1.  § 56 wird wie folgt gefasst:

 „§ 56
 Anwendung des Landesgleichstellungsgesetzes

  Auf den Westdeutschen Rundfunk Köln fi nden die 
§§ 1 bis 4, § 5 Absatz 1, § 6 Absatz 1, § 7 Absatz 1 und 
2, § 13 Absatz 1 bis 7, § 14, § 15 Absatz 1 und 2, § 17 
Absatz  1 Satz  1 und Absatz  2 des Landesgleichstel-
lungsgesetzes vom 9. November 1999 (GV. NRW. 
S. 590), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
6. Dezember 2016 (GV. NRW. S.  1052) geändert wor-
den ist, Anwendung. Die übrigen Vorschriften des 
Landesgleichstellungsgesetzes gelten für den West-
deutschen Rundfunk Köln dem Sinne nach, soweit 
dieses Gesetz keine besonderen Vorschriften vorsieht.“

Artikel 4
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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Düsseldorf, den 6. Dezember 2016

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung

Sylvia  L ö h r m a n n

Der Finanzminister

Dr. Norbert  W a l t e r - B o r j a n s

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk

Garrelt  D u i n

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

Der Minister 
für Arbeit, Integration

und Soziales

Rainer  S c h m e l t z e r

Der Justizminister

Thomas  K u t s c h a t y

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz

Johannes  R e m m e l

Der Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr

Michael  G r o s c h e k

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung

Svenja  S c h u l z e

Die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport

Christina  K a m p m a n n

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter

Barbara  S t e f f e n s

Der Minister 
für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 

und Chef der Staatskanzlei

Franz-Josef  L e r s c h - M e n s e

Anlage 1 zu § 7 Absatz 5

Besoldungs-
gruppe

Entgeltgruppe 
(Neueinstellungen
ab 11/2006)

Entgeltgruppe
(Übergeleiteter 
Bestand / Altfälle)

Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt

A 16 AT vglb. A 16 E 15 Ü

A 15 E 15 E 15 

A 14 E 14 E 14, E 13 Ü

A 13 
Einstiegsamt

E 13 E 13 

Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt

A 13 Beförde-
rungsamt

E 13 vglb. g.D.* E 13 (Altfälle)

A 12 E 12 E 12

A 11 E 11 E 11

A 10 E 10 E 10

A 9 
Einstiegsamt

E 9 E 9 

Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt

A 9 Beförde-
rungsamt

„kleine E 9“ E 9 

A 8 E 8 E 8

A 7 E 7 E 7

A 6 
Einstiegsamt

E 6, E 5, E 4 E 6, E 5, E 4

Laufbahngruppe 1, erstes Einstiegsamt

A 6 Beförde-
rungsamt

-- --

A 4/A 5 -- --

A 3 
Einstiegsamt

E 3, E 2, E 2 Ü, E 
1

E 2 Ü, E 2

* Abschn. 8 der Entgeltordnung   Konferenzdolmetscher/in, 
Überprüfer/in Übersetzer/in

Abschn. 9 der Entgeltordnung    Gartenbau-, landwirtschafts- und 
weinbautechnische Beschäftigte

Abschn. 21 der Entgeltordnung   Leitende Konzernprüfer/in, 
Betriebsprüfer/in für schwierigste 
Großbetriebe

Abschn. 22.1 der Entgeltordnung  Ingenieurinnen und Ingenieure

Anlage 2 zu § 7 Abs. 5 LGG

Besoldungsgruppe TVöD-VKA im Bereich 
des KAV NW
Entgeltgruppe

Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt

A 16 E 15Ü

A 15 E 15

A 14 E 14

A 13 Einstiegsamt E 13

Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt

A 12 E 12, S 18

A 11 E 11, S 17 

A 10 E 10, S 15 – S 16Ü

A 9 Einstiegsamt E 9b, E 9c, S 10 – S 14
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Besoldungsgruppe TVöD-VKA im Bereich 
des KAV NW
Entgeltgruppe

Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt

A 9 Beförderungsamt E 9a, S 9

A 8 E 8, S 6 – S 8b

A 7 E 7

A 6 Einstiegsamt E 4, E 5, E 6, S3 – S 5

Laufbahngruppe 1, erstes Einstiegsamt

A 6 Beförderungsamt ------

A 4/A 5 ------

A 3 Einstiegsamt E 1, E 2, E 2Ü, E 3, S 2

– GV. NRW. 2016 S. 1052

205

Viertes Gesetz zur Änderung 
des Polizeigesetzes des Landes 

Nordrhein-Westfalen
Vom 6. Dezember 2016

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Viertes Gesetz zur Änderung 
des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen

Artikel 1
Änderung des Polizeigesetzes

Das Polizeigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juli 2003 (GV. 
NRW. S.  441), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 2. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 622) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

 a)   Nach der Angabe zu § 6 wird folgende Angabe ein-
gefügt:

  „§ 6a Legitimations- und Kennzeichnungspfl icht“

 b)   Nach der Angabe zu §  15b wird folgende Angabe 
eingefügt:

   „§  15c Datenerhebung durch den Einsatz körper-
nah getragener Aufnahmegeräte“

2.  Vor § 7 wird folgender § 6a eingefügt: 

 „§ 6a 
 Legitimations- und Kennzeichnungspfl icht

  (1) Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte führen im 
Dienst einen Dienstausweis mit. Bei der Vornahme 
einer Maßnahme weisen sich Polizeivollzugsbeamtin-
nen und -beamte auf Verlangen der betroffenen Per-
son aus, soweit sie oder der Zweck der Maßnahme 
hierdurch nicht gefährdet werden. Beim Einsatz in Zi-
vilkleidung erfolgt dies unaufgefordert. Werden Poli-
zeivollzugsbeamtinnen und -beamte unter gemeinsa-
mer Führung eingesetzt, ist nur die oder der mit der 
Führung Beauftragte verpfl ichtet, sich auszuweisen.

  (2) Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte können 
im Dienst ein Namensschild tragen.

  (3) Beim Einsatz in Einheiten der Bereitschaftspolizei 
und Alarmeinheiten tragen Polizeivollzugbeamtinnen 
und -beamte eine zur nachträglichen Identifi zierung 
geeignete individuelle Kennzeichnung. 

  (4) Zu Inhalt, Umfang und Ausnahmen der Legitima-
tions- und Kennzeichnungspfl icht trifft das für Inne-
res zuständige Ministerium ergänzende Regelungen.“

3.  Vor § 16 wird folgender § 15c eingefügt:

 „§ 15c
 Datenerhebung durch den Einsatz körpernah 
 getragener Aufnahmegeräte

(1) Die Polizei kann bei der Durchführung von Maß-
nahmen zur Gefahrenabwehr und zur Verfolgung von 
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten mittels körper-
nah getragener Aufnahmegeräte offen Bild- und 
 Tonaufzeichnungen anfertigen, wenn Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, dass dies zum Schutz von Po-
lizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten 
oder Dritten gegen eine konkrete Gefahr für Leib 
oder Leben erforderlich ist. Die Erhebung personen-
bezogener Daten kann auch dann erfolgen, wenn 
Dritte unvermeidbar betroffen sind. Über die Anferti-
gung der technischen Aufzeichnungen entscheidet die 
das Aufnahmegerät tragende Polizeivollzugsbeamtin 
oder der das Aufnahmegerät tragende Polizeivollzugs-
beamte anhand der konkreten Umstände des Einzel-
falls.

(2) In Wohnungen (§ 41 Absatz 1 Satz 2) ist die Anfer-
tigung von technischen Aufzeichnungen bei der 
Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr 
und zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswid-
rigkeiten nur zulässig, wenn Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass dies zum Schutz von Polizeivoll-
zugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten oder 
Dritten gegen eine dringende Gefahr für Leib oder 
Leben erforderlich ist. Über die Anfertigung der tech-
nischen Aufzeichnungen in Wohnungen entscheidet 
außer bei Gefahr im Verzug die den Einsatz leitende 
Polizeivollzugsbeamtin oder der den Einsatz leitende 
Polizeivollzugsbeamte. Absatz  1 Satz  2 gilt entspre-
chend.

(3) Der Einsatz der Aufnahmegeräte ist durch geeig-
nete Maßnahmen erkennbar zu machen und den be-
troffenen Personen mitzuteilen. Bei Gefahr im Verzug 
kann die Mitteilung unterbleiben. Aufzeichnungen 
sind unzulässig in Bereichen, die der Ausübung von 
Tätigkeiten von Berufsgeheimnisträgern nach §§  53 
und 53a der Strafprozessordnung dienen. Aufzeich-
nungen werden verschlüsselt sowie manipulationssi-
cher gefertigt und aufbewahrt.

(4) Die nach Absatz 1 und 2 angefertigten Aufzeich-
nungen sind zwei Wochen nach ihrer Anfertigung zu 
löschen. Dies gilt nicht, wenn die Aufzeichnungen zur 
Gefahrenabwehr oder zur Verfolgung von Straftaten 
oder Ordnungswidrigkeiten benötigt werden. Über die 
Löschung entscheidet die aufzeichnende Beamtin 
oder der aufzeichnende Beamte mit Zustimmung 
einer oder eines Vorgesetzten. Für die Verwertung der 
aus Aufzeichnungen nach Absatz  2 erlangten Er-
kenntnisse gilt Absatz 6. § 23 Absatz 1 und § 32 Ab-
satz 5 bleiben unberührt.

(5) Die Aufzeichnung personenbezogener Daten, die 
dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzu-
rechnen sind, ist unzulässig. Der Aufzeichnungsvor-
gang ist unverzüglich zu unterbrechen, sofern sich 
während der Aufzeichnung tatsächliche Anhalts-
punkte dafür ergeben, dass Daten, die dem Kern-
bereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind, 
erfasst werden. Aufzeichnungen über solche Äußerun-
gen und Handlungen sind unverzüglich zu löschen. 
Nach einer Unterbrechung darf die Aufzeichnung nur 
fortgesetzt werden, wenn auf Grund geänderter Um-
stände davon ausgegangen werden kann, dass die 
Gründe, die zur Unterbrechung geführt haben, nicht 
mehr vorliegen.

(6) Eine Verwertung der nach Absatz 2 sowie der nach 
Absatz  5 Satz  4 erlangten Erkenntnisse ist zum 
Zweck der Gefahrenabwehr nur zulässig, wenn zuvor 
die Rechtmäßigkeit der Maßnahme richterlich festge-
stellt ist. Bei Gefahr im Verzug ist die richterliche 
Entscheidung unverzüglich nachzuholen. Bei Weiter-
gabe der Daten ist zu vermerken, dass sie aus einer 
Maßnahme nach Absatz  2 herrühren. Nach einer 
Übermittlung an eine andere Stelle ist die Kennzeich-
nung durch diese aufrecht zu erhalten. Die Regelun-
gen der Strafprozessordnung bleiben unberührt.

(7) § 24 Absatz 6 und 7 bleibt unberührt.
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(8) Maßnahmen nach Absatz  1 bis 6 sind zu doku-
mentieren. Näheres regelt das für Inneres zuständige 
Ministerium durch Verwaltungsvorschrift. Die Lan-
desregierung unterrichtet den Landtag jährlich zum 
31. Dezember über die Maßnahmen nach Absatz 2 und 
5.

(9) Die Auswirkungen dieser Vorschrift und die prak-
tische Anwendung werden bis zum 30. Juni 2019 
durch die Landesregierung unter Mitwirkung einer 
oder eines unabhängigen sozialwissenschaftlichen 
Sachverständigen und einer oder eines polizeiwissen-
schaftlichen Sachverständigen geprüft. Die Landesre-
gierung berichtet dem Landtag über das Ergebnis der 
Evaluierung. § 15c tritt am 31. Dezember 2019 außer 
Kraft.“

Artikel 2
Einschränkung eines Grundrechts

Durch Artikel 1 Nummer 3 wird das Grundrecht der Un-
verletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgeset-
zes) eingeschränkt.

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 6. Dezember 2016

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

– GV. NRW. 2016 S. 1061

2060

Drittes Gesetz zur Änderung 
des Ordnungsbehördengesetzes

Vom 6. Dezember 2016

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Drittes Gesetz zur Änderung 
des Ordnungsbehördengesetzes

Artikel 1

Dem § 48 Absatz 2 des Ordnungsbehördengesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV. 
NRW. S.  528), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 2. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 622) geändert worden 
ist, werden folgende Sätze angefügt:

„Die in Satz 2 genannten Behörden sind auf Antrag un-
beschadet der Zuständigkeit der Polizeibehörden auch 
für die Überwachung der Einhaltung der durch Zeichen 
251, 253, 261 und 270.1 der Anlage 2 zu § 41 Absatz 1 der 
Straßenverkehrs-Ordnung vom 6. März 2013 (BGBl.  I 
S. 367), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 
17. Juni 2016 (BGBl. I S. 1463) geändert worden ist, an-
geordneten Verbote sowie der im Zusammenhang mit 
diesen Verboten durch Zeichen 276 und 277 der Anlage 2 
zu § 41 Absatz 1 der Straßenverkehrs-Ordnung angeord-
neten Verbote für bestimmte Streckenabschnitte zustän-
dig. Über Anträge nach Satz 4 entscheidet die zuständige 
Aufsichtsbehörde. Satz 3 gilt auch für die Überwachung 
der in Satz  4 genannten Verbote. Die Landesregierung 
berichtet dem Landtag bis zum 31. Dezember 2020 über 
die Erfahrungen mit den in den Sätzen 4 bis 6 genannten 
Regelungen.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 6. Dezember 2016

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz

Johannes  R e m m e l

Der Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr

Michael  G r o s c h e k

– GV. NRW. 2016 S. 1062

2128

Zweites Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen 

bei psychischen Krankheiten (PsychKG) und 
zum Krankenhausgestaltungsgesetz 

des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG)
Vom 6. Dezember 2016

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Zweites Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen 

bei psychischen Krankheiten (PsychKG) und 
zum Krankenhausgestaltungsgesetz 

des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG)

Artikel 1

Das Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psy-
chischen Krankheiten vom 17. Dezember 1999 (GV. NRW. 
S. 662), das zuletzt durch Gesetz vom 22. November 2011 
(GV. NRW. S. 587) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe zu § 10 wird wie folgt gefasst:

  „§ 10 Unterbringung“

 b)   Nach der Angabe zu §  10 wird folgende Angabe 
eingefügt:

  „§10a Aufgabenübertragung, Aufsicht“

 c)  Die Angabe zu § 17 wird wie folgt gefasst:

   „§ 17 Aufnahme, Eingangsuntersuchung und Er-
forderlichkeit der weiteren Unterbringung“

 d)   Die Angaben zu den §§  31 bis 36 werden durch 
folgende Angaben ersetzt:

  „§ 31  Landesfachbeirat Psychiatrie

  § 32   Meldepfl ichten, Berichterstattung, Landes-
psychiatrieplan

  § 33  Kosten der Hilfen für psychisch Kranke

  § 34  Kosten der Unterbringung 

  § 35  Kosten der Behandlung
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  § 36  Einschränkung von Grundrechten

  § 37  Änderungsvorschrift 

  § 38  Inkrafttreten

  § 39 Berichtspfl icht“

 2.  § 2 wird wie folgt gefasst:

 „§ 2 
 Grundsatz

(1) Bei allen Hilfen und Maßnahmen auf Grund die-
ses Gesetzes sind die Würde und persönliche Integri-
tät der Betroffenen zu schützen. Auf ihren Willen 
und ihre Freiheit, Entscheidungen selbstbestimmt zu 
treffen, ist besondere Rücksicht zu nehmen. Hierbei 
sind die unterschiedlichen Bedarfe der verschiede-
nen Geschlechter und Geschlechtsidentitäten zu be-
rücksichtigen.

(2) Die §§  1901a und 1901b des Bürgerlichen Ge-
setzbuches zur Patientenverfügung und zum Patien-
tenwillen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
2. Januar 2002 (BGBl.  I S.  42, 2909; 2003 I S.  738), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. 
März 2016 (BGBl. I S. 396) geändert worden ist, sind 
zu beachten. Dies gilt auch für den in Behandlungs-
vereinbarungen niedergelegten freien Willen. Der 
Abschluss von Behandlungsvereinbarungen ist anzu-
bieten und zu fördern. Auf die Möglichkeit zur Nie-
derlegung des Willens in Patientenverfügungen ist 
hinzuweisen.

(3) Für eine sorgfältige und den Zielen dieses Geset-
zes entsprechende Dokumentation ist Sorge zu tra-
gen. Im Rahmen der Unterbringung sind alle Be-
handlungs- und Sicherungsmaßnahmen dokumen-
tarisch zu erfassen.“

 3.  § 10 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „§ 10 
  Unterbringung“

 b)  Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

   „Die Unterbringung soll so weitgehend wie mög-
lich in offenen Formen durchgeführt werden.“

 c)  Absatz 4 wird aufgehoben.

 4.  Nach § 10 wird folgender § 10a eingefügt:

  „§ 10a 
  Aufgabenübertragung, Aufsicht

(1) Die nach Absatz 2 Satz 1 zuständige Aufsichtsbe-
hörde kann die Durchführung der Aufgaben nach 
Abschnitt IV mit Ausnahme der §§ 12 und 14 auf ei-
nen Krankenhausträger übertragen. In diesem Fall 
bedarf die Übertragung der Aufgabe einer Beleihung 
mit den für die Durchführung dieser Aufgabe erfor-
derlichen hoheitlichen Befugnissen. Die Beleihung 
erfolgt durch Bescheid der nach Absatz 2 Satz 1 zu-
ständigen Aufsichtsbehörde an den Krankenhausträ-
ger. Die Aufgabenübertragung darf nur erfolgen, 
wenn die Einrichtung im Hinblick auf ihre personel-
le und sachliche Ausstattung, Organisation sowie 
medizinische und persönliche Betreuung der Betrof-
fenen für die Unterbringung geeignet ist. Die Voraus-
setzungen des Satzes 4 sind erfüllt, wenn der Kran-
kenhausträger durch feststellenden Bescheid im 
Sinne des § 16 des Krankenhausgestaltungsgesetzes 
des Landes Nordrhein-Westfalen in den Kranken-
hausplan aufgenommen ist. Der ärztlichen Leitung 
des psychiatrischen Fachkrankenhauses, der Fachab-
teilung eines Allgemeinkrankenhauses oder einer 
Hochschulklinik (Krankenhaus) ist die Verantwor-
tung für die Wahrnehmung der Aufgaben nach Satz 1 
zu übertragen.

(2) Zuständige Aufsichtsbehörde nach diesem Gesetz 
ist die örtlich zuständige Bezirksregierung. Oberste 
Aufsichtsbehörde ist das für Gesundheit zuständige 
Ministerium.

(3) Die Aufsicht erstreckt sich auf die Sicherstellung 
der rechtmäßigen Aufgabenwahrnehmung. §  11 des 

Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nord-
rhein-Westfalen bleibt unberührt.“

 5.  § 13 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) Für einstweilige, längerfristige Unterbringun-
gen und Unterbringungen zur Begutachtung, Be-
handlungen nach § 18 Absatz 4 bis 8 und besondere 
Sicherungsmaßnahmen sowie für das gerichtliche 
Verfahren gelten die Vorschriften nach dem Dritten 
Buch Abschnitt 2 des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 
(BGBl.  I S.  2586, 2587), das zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 20. November 2015 (BGBl.  I 
S. 2018) geändert worden ist.“

 6.  Dem § 15 werden folgende Sätze angefügt:

   „Ergibt eine ärztliche Untersuchung, dass die Unter-
bringungsvoraussetzungen nicht mehr vorliegen, hat 
die ärztliche Leitung die in Satz 2 Genannten unver-
züglich zu unterrichten. Bis zur Entscheidung des 
Gerichts können die Betroffenen sofort nach § 25 be-
urlaubt werden.“

 7.  § 16 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

   „Der Krankenhausträger hat den täglichen Auf-
enthalt im Freien, in der Regel für mindestens ei-
ne Stunde, zu ermöglichen.“

 b)  Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

   „§ 9 des Gesundheitsdatenschutzgesetzes vom 22. 
Februar 1994 (GV. NRW. S. 84), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Februar 2016 (GV. 
NRW. S.  94) geändert worden ist, bleibt unbe-
rührt.“

 8.  § 17 wird wie folgt gefasst:

 „§ 17 

 Aufnahme, Eingangsuntersuchung und 
 Erforderlichkeit der weiteren Unterbringung

(1) Das Krankenhaus unterrichtet die Betroffenen 
bei der Aufnahme mündlich und schriftlich über ihre 
Rechte und Pfl ichten. Weiterhin unterrichtet es die 
Betroffenen über den richterlichen Beschluss zur 
Unterbringung, sobald dieser dort vorliegt.

(2) Über die Aufnahme der Betroffenen benachrich-
tigt das Krankenhaus unverzüglich die Verfahrensbe-
vollmächtigten, die rechtliche Vertretung und eine 
Person ihres Vertrauens. Gleiches gilt für den Termin 
zur richterlichen Anhörung. Absatz 1 gilt für die in 
Satz 1 genannten Personen entsprechend.

(3) Nach der Aufnahme sind die Betroffenen sofort 
ärztlich zu untersuchen. Es ist sicherzustellen, dass 
die Erforderlichkeit der weiteren Unterbringung 
grundsätzlich täglich ärztlich überprüft, begründet 
und dokumentiert wird.“

 9.  § 18 wird wie folgt gefasst:

 „§ 18 
 Behandlung

(1) Während der Unterbringung besteht ein An-
spruch auf eine medizinisch notwendige und im Sin-
ne dieses Gesetzes zulässige Behandlung. Die in § 2 
angeführten Grundsätze und die §§  630a bis 630h 
des Bürgerlichen Gesetzbuches sind zu beachten. 

§  630g des Bürgerlichen Gesetzbuches gilt entspre-
chend für die Betroffenen, für ihre Verfahrenspfl ege-
rinnen oder Verfahrenspfl eger, Verfahrensbevoll-
mächtigte und für ihre rechtliche Vertretung.

(2) Unverzüglich nach der Aufnahme ist mit den Be-
troffenen ein individueller Behandlungsplan zu er-
stellen. Die Behandlung und der Behandlungsplan 
sind den Betroffenen und ihrer rechtlichen Vertre-
tung zu erläutern, mit diesen abzustimmen und fort-
laufend anzupassen. Bei der Unterbringung von Kin-
dern und Jugendlichen sind diese altersgerecht in die 
Behandlungsplanung einzubeziehen. Auch bei ihnen 
bestehen der Vorrang der Freiwilligkeit und der An-
spruch auf eine altersgerechte Aufklärung. Soweit 
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die Betroffenen Grund, Bedeutung und Tragweite der 
Behandlung bei der ärztlichen Aufklärung nicht ein-
sehen können, sind Zeitpunkt, Form der ärztlichen 
Aufklärung und Abstimmung des Behandlungspla-
nes nach therapeutischen Kriterien zu bestimmen. 

(3) Die Behandlung bedarf vorbehaltlich der Rege-
lungen in den Absätzen 4 und 5 der Einwilligung der 
Betroffenen.

(4) Die Krankheit, die Anlass der Unterbringung ist, 
darf ohne Einwilligung nach Absatz  3 behandelt 
werden, wenn die Betroffenen Grund, Bedeutung 
und Tragweite der Behandlung nicht einsehen oder 
sich nicht nach dieser Einsicht verhalten können und 
ohne Behandlung Lebensgefahr oder erhebliche Ge-
fahren für die Gesundheit der betroffenen Person 
oder dritter Personen im Rahmen der Unterbringung 
drohen. Eine vorliegende Patientenverfügung ist zu 
beachten.

(5) Widerspricht eine medizinische Behandlung der 
Anlasserkrankung dem natürlichen Willen der Be-
troffenen (Zwangsbehandlung), darf zu deren Durch-
führung unter den Voraussetzungen des Absatz 4 un-
mittelbarer Zwang angewendet werden, wenn 

 1.   eine weniger eingreifende Maßnahme aussichtslos 
ist, 

 2.   eine rechtzeitige Ankündigung erfolgt, die den 
Betroffenen die Möglichkeit eröffnet, Rechts-
schutz zu suchen,

 3.   aus Sicht der Betroffenen der zu erwartende Nut-
zen die zu erwartenden Beeinträchtigungen deut-
lich überwiegt,

 4.   der ernsthafte, mit dem nötigen Zeitaufwand und 
ohne Ausübung unzulässigen Drucks unternom-
mene Versuch vorausgegangen ist, die auf Vertrau-
en gegründete Zustimmung der Betroffenen zu 
erreichen und

 5.   die Maßnahme der Wiederherstellung der freien 
Selbstbestimmung dient, soweit dies möglich ist.

  Behandlungsmaßnahmen nach Absatz  4 dürfen nur 
durch die ärztliche Leitung, bei deren Verhinderung 
durch deren Vertretung angeordnet und nur durch 
Ärztinnen oder Ärzte vorgenommen werden. Die 
Maßnahmen, einschließlich ihres Zwangscharakters, 
ihrer Durchsetzungsweise, ihrer maßgeblichen Grün-
de und der Wirkungsüberwachung, sind durch die 
behandelnde Ärztin oder den behandelnden Arzt zu 
dokumentieren und nachzubesprechen, sobald es der 
Gesundheitszustand der Betroffenen zulässt. Die 
Zwangsbehandlung ist unzulässig, wenn sie lebens-
gefährlich ist oder wenn sie die Gesundheit der Be-
troffenen erheblich gefährdet. 

  (6) Die Zwangsbehandlung einer volljährigen Person 
bedarf der vorherigen Zustimmung durch das zu-
ständige Gericht. Den Antrag beim zuständigen Ge-
richt stellt die ärztliche Leitung und bei Verhinde-
rung deren Vertretung. In diesem Antrag ist zu 
erläutern, welche maßgebliche Gefahr droht und wie 
lange die Behandlung voraussichtlich erfolgen soll. 
Zudem sind die Voraussetzungen und Maßnahmen 
nach Absatz 4 und 5 darzulegen. Von der Einholung 
einer gerichtlichen Entscheidung kann ausnahms-
weise abgesehen werden, wenn

 1.  diese nicht rechtzeitig erreichbar ist,

 2.   eine besondere Sicherungsmaßnahme nicht geeig-
net oder nicht ausreichend ist, um die akute Ge-
fährdung zu überwinden, und

 3.   die sofortige ärztliche Zwangsmaßnahme zur Ver-
meidung einer gegenwärtigen Lebensgefahr oder 
einer gegenwärtigen schwerwiegenden Gefahr für 
die Gesundheit der untergebrachten Person oder 
dritter Personen erforderlich ist.

  Eine gerichtliche Zustimmung für die weitere 
Zwangsbehandlung ist unverzüglich zu beantragen, 
sofern die unmittelbare Lebensgefahr oder schwer-
wiegende Gefahr für die Gesundheit über einen län-
geren Zeitraum andauert oder überwunden ist und 
die Fortführung der Zwangsbehandlung als weiter-

hin notwendig angesehen wird. Satz  3 und 4 gelten 
entsprechend. Zwangsbehandlungen nach Satz  5 
sind monatlich der Aufsichtsbehörde zu melden.

  (7) Die Zwangsbehandlung einer minderjährigen 
Person bedarf der vorherigen Zustimmung der sorge-
berechtigten Person. Die Absätze 2 bis 5 fi nden An-
wendung.

  (8) Ist bei sonstigen Erkrankungen die Einwilligung 
der Betroffenen zur Behandlung nicht zu erlangen, 
so wird sie im Falle der Einwilligungsunfähigkeit 
durch die Einwilligung der rechtlichen Vertretungen 
oder der Bevollmächtigten ersetzt. Insoweit gelten 
die §§ 1896 bis 1906 des Bürgerlichen Gesetzbuches.“

10.  § 20 wird wie folgt gefasst:

 „§ 20 

 Besondere Sicherungsmaßnahmen

  (1) Besondere Sicherungsmaßnahmen zur Abwen-
dung einer gegenwärtigen erheblichen Selbstgefähr-
dung oder einer gegenwärtigen erheblichen Gefähr-
dung besonderer Rechtsgüter Dritter sind aus-
schließlich 

 1.  Beschränkung des Aufenthalts im Freien,

 2.  Unterbringung in einem besonderen Raum,

 3.  Festhalten statt Fixierung oder

 4.   Fixierung in der Form der Einschränkung der Be-
wegungsfreiheit durch mechanische Hilfsmittel 

Sie dürfen nur dann angeordnet werden, soweit und 
solange die Gefahr nicht durch mildere Maßnahmen 
abgewendet werden kann. Soweit es sich um die An-
wendung unmittelbaren Zwangs nach den Nummern 
2, 3 und 4 handelt, ist jeweils die Maßnahme anzu-
wenden, die am wenigsten in die Rechte der Betrof-
fenen eingreift.

(2) Bei über einen längeren Zeitraum andauernden 
oder sich regelmäßig wiederholenden Sicherungs-
maßnahmen nach Absatz  1 Nummer  4 gelten §  18 
Absatz  6 Satz  1 bis 4 und Absatz  7 entsprechend. 
§ 12 Satz 2 ist anzuwenden. Ist die gerichtliche Ent-
scheidung nicht rechtzeitig erreichbar und die sofor-
tige Durchführung der besonderen Sicherungsmaß-
nahme zur Vermeidung von erheblichen Nachteilen 
notwendig, so ist der Antrag unmittelbar nach Fixie-
rungsbeginn zu stellen.

(3) Maßnahmen nach Absatz  1 und 2 sind den Be-
troffenen vorher anzukündigen und zu begründen. 
Von der Ankündigung kann bei einer Fixierung aus-
nahmsweise abgesehen werden, wenn die Umstände 
sie nicht zulassen, insbesondere wenn die sofortige 
Anwendung des Zwangsmittels zur Abwehr einer 
Gefahr notwendig ist. Sie bedürfen der ärztlichen 
Anordnung und Überwachung. Sie sind zu befristen 
und sofort aufzuheben, sobald die Voraussetzungen 
für ihre Anordnung entfallen. Eine Beobachtung 
durch Einsatz technischer Mittel zur Anfertigung 
von Bildaufnahmen und Bildaufzeichnungen sowie 
zum Abhören und Aufzeichnen des gesprochenen 
Wortes ist verboten. Eine Beobachtung im Rahmen 
besonderer Sicherungsmaßnahmen darf ausschließ-
lich durch den Einsatz von Personal erfolgen. Bei 
Fixierungen ist eine ständige persönliche Bezugsbe-
gleitung sowie die Beobachtung mit kontinuierli-
cher Kontrolle der Vitalfunktionen sicherzustellen. 
Anlass, Anordnung, Art, Umfang und Dauer einer 
Unterbringung in einem besonderen Raum und ei-
ner Fixierung sind zu dokumentieren und der Ver-
fahrenspfl egerin oder dem Verfahrenspfl eger, den 
Verfahrensbevollmächtigten und der rechtlichen 
Vertretung der Betroffenen unverzüglich mitzutei-
len.“

11.  Dem § 22 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

  „Der Umgang mit Bild-, Video- und Tonaufzeich-
nungsoptionen ist insbesondere unter Berücksichti-
gung der Rechte und des Schutzes Dritter in der 
Hausordnung zu regeln.“
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12.  § 23 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz  1 Satz  1 und Absatz  3 werden jeweils 
die Wörter „das Gesundheitswesen“ durch das 
Wort „Gesundheit“ ersetzt.

 b)   In Absatz  2 Satz  3 werden die Wörter „das Ge-
sundheitswesen“ durch das Wort „Gesundheit“ 
ersetzt und nach dem Wort „Ministerium“ die 
Wörter „und an die zuständige untere Gesund-
heitsbehörde“ eingefügt.

 c)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

   „(4) Den Besuchskommissionen müssen angehö-
ren:

  1.   eine staatliche Medizinalbeamtin oder ein 
staatlicher Medizinalbeamter der Aufsichtsbe-
hörde oder eine ihnen in ihrer Funktion gleich-
gestellte öffentlich angestellte Person,

  2.   eine in der Psychiatrie weitergebildete Ärztin 
oder ein in der Psychiatrie weitergebildeter 
Arzt und

  3.   eine Betreuungsrichterin oder ein Betreuungs-
richter oder eine Beamtin oder ein Beamter 
oder eine ihnen in ihrer Funktion gleichgestell-
te öffentlich angestellte Person mit der Befähi-
gung zum Richteramt oder zum höheren Ver-
waltungsdienst.

  Den Besuchskommissionen gehören Vertretungen der 
Betroffenen- und Angehörigenorganisationen an, so-
weit Vorschläge dieser Organisationen vorliegen. Die 
Bestellung erfolgt durch das für Gesundheit zustän-
dige Ministerium. Dieses kann darüber hinaus weite-
re Mitglieder auch für einzelne Besuche der Kom-
mission bestellen. Angehörige der zuständigen 
unteren Gesundheitsbehörde können an den Besu-
chen teilnehmen. Petitionsrechte, die Aufsichtspfl ich-
ten und -rechte der zuständigen Behörden sowie das 
Gebot der Schweigepfl icht der Angehörigen der 
Heilberufe bleiben unberührt.“

13.  § 24 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

  „Sprechstunden sollen bei Bedarf im Bereich des 
Krankenhauses, in dem die Betroffenen unterge-
bracht sind, stattfi nden.“

14.   In § 30 Satz 2 werden die Wörter „das Gesundheits-
wesen“ durch das Wort „Gesundheit“ ersetzt.

15.  Nach § 30 werden folgende §§ 31 und 32 eingefügt:

 „§ 31 
 Landesfachbeirat Psychiatrie

  (1) Das für Gesundheit zuständige Ministerium setzt 
zu seiner Beratung in Fragen des psychiatrischen 
Hilfesystems und als Forum für die Koordination der 
verschiedenen Beteiligten des psychiatrischen Hilfe-
systems den Landesfachbeirat Psychiatrie ein. Ein 
besonderer Schwerpunkt ist auf die Vermeidung von 
Zwangsmaßnahmen und Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Teilhabe von Menschen mit psychischen Be-
einträchtigungen zu legen. Er setzt sich insbesondere 
aus Vertretungen der Leistungsträger, der Leistungs-
erbringer, der Kommunen, der Kammern, der Sozial- 
und Fachverbände, des Betreuungswesens sowie der 
Betroffenen und Angehörigen zusammen. Hierfür be-
ruft das für Gesundheit zuständige Ministerium die 
Mitglieder und für jedes Mitglied eine Vertretung un-
ter Berücksichtigung des § 12 Absatz 1 des Landes-
gleichstellungsgesetzes vom 9. November 1999 (GV. 
NRW. S. 590), das zuletzt durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) geän-
dert worden ist. Der Vorsitz und die Geschäftsfüh-
rung im Landesfachbeirat Psychiatrie obliegen dem 
für Gesundheit zuständigen Ministerium.

  (2) Der Landesfachbeirat Psychiatrie gibt sich eine 
Geschäftsordnung.

 § 32 
 Meldepfl ichten, Berichterstattung, 
 Landespsychiatrieplan

  (1) Alle Zwangsmaßnahmen nach diesem Gesetz 
werden in verschlüsselter und anonymisierter Form 

erfasst und der Aufsichtsbehörde jährlich gemeldet. 
Die Meldung erfolgt spätestens bis zum 31. März des 
Folgejahres. Meldepfl ichtige Zwangsmaßnahmen ge-
mäß Satz 1 sind

 1.  Unterbringungen nach §§ 11 und 12,

 2.  sofortige Unterbringungen nach § 14,

 3.   ärztliche Zwangsmaßnahmen nach § 18 Absatz 4 
und

 4.  besondere Sicherungsmaßnahmen nach § 20.

Näheres über Art und Umfang der Daten und deren 
Übermittlung wird durch das für Gesundheit zustän-
dige Ministerium bestimmt. Die monatliche Meldung 
von Zwangsbehandlungen gemäß §  18 Absatz  6 
Satz 5 bleibt davon unberührt.

(2) Das für Gesundheit zuständige Ministerium be-
richtet dem Landtag alle zwei Jahre über Rahmen-
daten der Unterbringung nach diesem Gesetz. Der 
Bericht erfolgt erstmalig zum 31. Dezember 2018.

(3) Das für Gesundheit zuständige Ministerium er-
stellt einen Landespsychiatrieplan. Der Landespsy-
chiatrieplan enthält die Rahmenplanung für die Si-
cherung und Weiterentwicklung der Hilfeangebote 
für die Personen nach § 1 Nummer 1. Bei der Erstel-
lung des Landespsychiatrieplans wird das für Ge-
sundheit zuständige Ministerium vom Landesfach-
beirat Psychiatrie beraten. Der Landespsychiatrie-
plan wird nach Bedarf fortgeschrieben. Das für 
Gesundheit zuständige Ministerium prüft jeweils 
spätestens nach fünf Jahren, ob eine Fortschreibung 
erforderlich ist.“

16.  Die bisherigen §§ 31 bis 35 werden die §§ 33 bis 37.

17.  Der bisherige §  36 wird §  38 und die Überschrift 
wird wie folgt gefasst:

 „§ 38 
 Inkrafttreten“

18.   Der bisherige § 37 wird § 39 und die Angabe „2014“ 
wird durch die Angabe „2019“ ersetzt.

Artikel 2

Das Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nord-
rhein-Westfalen vom 11. Dezember 2007 (GV. NRW. 
S. 702, ber. 2008 S. 157), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 2. Februar 2016 (GV. NRW. S. 78) geändert 
worden ist, wird in Artikel 1 wie folgt geändert:

1.   In § 13 wird nach Absatz 1 folgender Absatz 2 einge-
fügt:

  „(2) Die Empfehlungen des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses zu den planungsrelevanten Qualitätsindika-
toren gemäß § 136c Absatz 1 des Fünften Buches Sozi-
algesetzbuch werden erst nach Maßgabe des 
Abschnitts II Bestandteil des Krankenhausplans.“

2.  Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

3.  In § 21 Absatz 5 wird folgender Satz 3 angefügt:

  „Pauschalmittel können zur Finanzierung von Kredi-
ten für vor dem 29. Dezember 2007 begonnene Inves-
titionsmaßnahmen verwendet werden, sofern bereits 
vor dem 1. April 2015 eine diesbezügliche Verwendung 
erfolgte.“

Artikel 3

(1) Artikel 1 dieses Gesetzes tritt am 1. Januar 2017 in 
Kraft.

(2) Artikel 2 dieses Gesetzes tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft.

Düsseldorf, den 6. Dezember 2016

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t
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Der Finanzminister

Dr. Norbert  W a l t e r - B o r j a n s

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales

Rainer  S c h m e l t z e r

Der Justizminister

Thomas  K u t s c h a t y

Die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport

Christina  K a m p m a n n

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter

Barbara  S t e f f e n s

– GV. NRW. 2016 S. 1062

300

Gesetz zur Änderung 
des Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen

Vom 6. Dezember 2016

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung 
des Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen

Artikel 1
Änderung des Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen

Das Justizgesetz Nordrhein-Westfalen vom 26. Januar 
2010 (GV. NRW. S.  30), das zuletzt durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 812) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)   Die Angaben zu §§ 80 bis 86 werden wie folgt ge-
fasst:

  „§ 80 (weggefallen)
  § 81 (weggefallen)
  § 82 (weggefallen)
  § 83 (weggefallen)
  § 84 (weggefallen)
  § 85 (weggefallen)
  § 86 (weggefallen)“.

 b)   Die Angabe zu § 133 wird wie folgt gefasst:

  „§ 133 Inkrafttreten, Übergangsregelung“.

 c)   Die Angabe zur Anlage zu § 124 Absatz 2 wird wie 
folgt gefasst:

  „Anlage zu § 124“.

2.   In §  20 Absatz  2 Nummer  3 wird das Wort „Siegen“ 
durch das Wort „Siegen-Wittgenstein“ ersetzt.

3.  § 28 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Die Geschäftsstelle oder, falls Abteilungen der 
Geschäftsstelle gebildet werden, jede Abteilung 
der Geschäftsstelle ist mit Beamtinnen oder Beam-

ten aus der Ämtergruppe der Laufbahngruppe 1, 
Fachrichtung Justiz, zweites Einstiegsamt oder Be-
schäftigten im Sinne des Absatzes 2 Satz 2 besetzt, 
soweit die Erledigung der wahrzunehmenden Auf-
gaben nicht nach gesetzlichen Bestimmungen oder 
Verwaltungsvorschriften Angehörigen anderer 
Dienstzweige zugewiesen ist.“

 b)   In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „des gehobe-
nen und des mittleren Justizdienstes“ durch die 
Wörter „der Laufbahngruppe 1, Fachrichtung Jus-
tiz, zweites Einstiegsamt und der Laufbahngruppe 
2, Fachrichtung Justiz, erstes Einstiegsamt“ er-
setzt.

4.  Die §§ 80 bis 86 werden aufgehoben.

5.  § 107 wird wie folgt gefasst: 

 „§ 107
 Erbscheinsverfahren

  In den Verfahren über die Erteilung, die Einziehung 
oder die Kraftloserklärung eines Erbscheins fi nden 
die Vorschriften des §  14 Absatz  2 und des §  30 des 
Gesetzes über das gerichtliche Verfahren in Landwirt-
schaftssachen in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 317-1, veröffentlichten bereinig-
ten Fassung in der jeweils geltenden Fassung sowie 
der §§ 58 und 66 des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit, im ersten Rechtszug auch 
die Vorschriften der §§ 39 und 41 Absatz 1 Satz 2 des 
Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in 
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
keine Anwendung. Der in § 38 Absatz 3 des Gesetzes 
über das Verfahren in Familiensachen und in den An-
gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vorge-
schriebenen Begründung des Beschlusses bedarf es 
nicht, wenn ein Erbschein erteilt oder für kraftlos er-
klärt wird.“

6.  § 133 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

  „§ 133 
  Inkrafttreten, Übergangsregelung“

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Für bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur 
Änderung des Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen 
vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW. S.  1066) bean-
tragte Auseinandersetzungen gemäß den §§ 80 bis 
86 ist das Justizgesetz Nordrhein-Westfalen vom 
26. Januar 2010 (GV. NRW. S.  30) in seiner bis 
dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden.“

7.   Die Anlage zu Paragraph 124 Absatz 2 wird wie folgt 
geändert:

 a)   In der Überschrift wird die Angabe „Absatz 2“ ge-
strichen. 

 b)   In Nummer  3.5 werden die Angabe „Nrn. 4.1 bis 
4.4“ durch die Wörter „Nummern 3.1 und 3.4“ und 
die Angabe „4.5“ durch die Angabe „3.5“ ersetzt. 

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 6. Dezember 2016

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t

Der Finanzminister

Dr. Norbert  W a l t e r - B o r j a n s
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Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk

Garrelt  D u i n

Der Minister 

für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales

Rainer  S c h m e l t z e r

Der Justizminister

Thomas  K u t s c h a t y

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz

Johannes  R e m m e l

Der Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr

Michael  G r o s c h e k

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter

Barbara  S t e f f e n s

Der Minister 
für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 

und Chef der Staatskanzlei

Franz-Josef  L e r s c h - M e n s e

– GV. NRW. 2016 S. 1066

70

Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes über die Industrie- 

und Handelskammern 
im Lande Nordrhein-Westfalen (IHKG)

Vom 6. Dezember 2016

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes über die Industrie- und Handelskammern 

im Lande Nordrhein-Westfalen (IHKG)

Artikel 1

Das Gesetz über die Industrie- und Handelskammern im 
Lande Nordrhein-Westfalen vom 23. Juli 1957 (GV. NRW. 
S.  187, ber. S.  228), welches zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 9. Dezember 2008 (GV. NRW. S. 778) geän-
dert wurde, wird wie folgt geändert:

§ 7 Satz 2 wird wie folgt geändert:

Die Jahreszahl „2016“ wird durch die Jahreszahl „2018“ 
ersetzt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 6. Dezember 2016

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk

Garrelt  D u i n

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz

Johannes  R e m m e l

– GV. NRW. 2016 S. 1067

7102

Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Förderung 
des Mittelstands in Nordrhein-Westfalen

 (Mittelstandsförderungsgesetz)
Vom 6. Dezember 2016

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Förderung 
des Mittelstands in Nordrhein-Westfalen

 (Mittelstandsförderungsgesetz)

Artikel 1

§ 21 des Mittelstandsförderungsgesetzes vom 18. Dezem-
ber 2012 (GV. NRW. S. 673) wird wie folgt gefasst: 

„§ 21 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 6. Dezember 2016

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk

Garrelt  D u i n

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales

Rainer  S c h m e l t z e r

Der Justizminister

Thomas  K u t s c h a t y

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung

Svenja  S c h u l z e

– GV. NRW. 2016 S. 1067
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73

Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes über die Vergabe von 
Subventionen nach Landesrecht

(Landessubventionsgesetz)
Vom 6. Dezember 2016

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes über die Vergabe von 
Subventionen nach Landesrecht 

(Landessubventionsgesetz)

Artikel 1

In § 2 des Landessubventionsgesetzes vom 24. März 1977 
(GV. NRW. S. 136), das zuletzt  durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S.  874) geändert 
wurde, werden die Wörter „und mit Ablauf des 31. De-
zember 2016 außer Kraft“ gestrichen.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 6. Dezember 2016

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk

Garrelt  D u i n

– GV. NRW. 2016 S. 1068
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